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Satzung der 
SozialgenossenschaŌ Wohn- und Lebensprojekt Kronsberger Höfe eG 
Stand: Mitgliederversammlung vom 13.04.2024 

 

 

 

I. Firma und Sitz der GenossenschaŌ 

§ 1 Firma und Sitz 
Die GenossenschaŌ führt die Firma „SozialgenossenschaŌ Wohn- und Lebensprojekt Kronsberger 
Höfe eG“. Sie hat ihren Sitz in Hannover. 

 

II. Gegenstand der GenossenschaŌ 

§ 2 Zweck und Gegenstand der GenossenschaŌ 
(1) Zweck der GenossenschaŌ ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere 
und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung, die generaƟonsübergreifend auf der Basis christli-
cher Werte sich selbst und insbesondere sozial benachteiligten Menschen ein geborgenes Zuhause 
und Teilhabe am gesellschaŌlichen Leben ermöglicht und dadurch den persönlichen Glauben an Jesus 
Christus prakƟsch wirksam werden lässt. 
(2) Die GenossenschaŌ kann dazu Grundstücke erwerben und veräußern, Bauten in allen Rechts- und 
Nutzungsformen errichten, erwerben, veräußern, bewirtschaŌen und betreuen; sie kann alle im Be-
reich der Wohnungs- und ImmobilienwirtschaŌ, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden 
Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören GemeinschaŌsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden, Res-
tauraƟon und Räume für Gewerbetreibende, soziale, wirtschaŌliche, ökologische, kirchliche und 
sonsƟge kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. 
(3) Die GenossenschaŌ kann eigenkapitalergänzende Nachrangdarlehen zur Finanzierung ihrer Ge-
schäŌszwecke von Mitgliedern und Nichtmitgliedern unter Beachtung der Beschränkungen im Genos-
senschaŌsgesetz aufnehmen. Ein EinlagengeschäŌ gemäß §32 KWG ist ausgeschlossen. 
(4) Die GenossenschaŌ kann Beteiligungen im Rahmen von § 1 Abs. 2 des GenG übernehmen. 
(5) Die Ausdehnung des GeschäŌsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen. Vorstand und Auf-
sichtsrat beschließen gemäß § 28 die Voraussetzungen. 
 
 
III. MitgliedschaŌ 
 
§ 3 Mitglieder 
(1) Mitglieder können werden   
a) natürliche Personen, 
b) PersonenhandelsgesellschaŌen sowie 
c) jurisƟsche Personen des privaten und öffentlichen Rechts. 
(2) Sie werden unterschieden in 
a) förderfähige Mitglieder mit eingezahlten nutzungsbezogenen GenossenschaŌsanteilen 
b) förderfähige Mitglieder ohne nutzungsbezogene GenossenschaŌsanteile, dies sind insbesondere 
die Nutzer der öffentlich geförderten Wohnungen („Sozialwohnungen“) 
c) invesƟerende Mitglieder mit freiwilligen Anteilen ohne Nutzungsrecht 
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§ 4 Erwerb der MitgliedschaŌ 
(1) Zum Erwerb der MitgliedschaŌ bedarf es einer vom Bewerber zu unterzeichnenden unbedingten 
BeitriƩserklärung und der Zulassung durch die GenossenschaŌ. Über die Zulassung beschließt der 
Vorstand.  
Dem Bewerber ist vor Abgabe seiner BeitriƩserklärung die Satzung in der jeweils gülƟgen Fassung zur 
Verfügung zu stellen; es reicht aus, wenn die Satzung im Internet unter der Adresse der Genossen-
schaŌ abruĩar ist und dem Erwerber ein Ausdruck der Satzung angeboten wird. Eine Vollmacht zur 
Abgabe der BeitriƩserklärung bedarf der SchriŌform. 
(2) Die MitgliedschaŌ ist zu versagen, wenn nicht gleichzeiƟg eine MitgliedschaŌ im Wohn- und Le-
bensprojekt Kronsberger Höfe e.V. beantragt wird, der die gemeinnützigen Aufgaben im Gesamtpro-
jekt Kronsberger Höfe wahrnimmt. 
(3) Wer für die Nutzung der Dienste der GenossenschaŌ nicht oder nicht mehr in Frage kommt, kann 
auf seinen Antrag vom Vorstand mit ZusƟmmung des Aufsichtsrats als invesƟerendes Mitglied zuge-
lassen werden. Auch die Übernahme weiterer GeschäŌsanteile durch invesƟerende Mitglieder bedarf 
der Zulassung durch den Vorstand. InvesƟerende Mitglieder sind in der Mitgliederliste als solche zu 
kennzeichnen. 
 
§ 5 EintriƩsgeld 
(1) Bei der Aufnahme ist ein EintriƩsgeld zu zahlen.  
Über die Höhe des EintriƩsgeldes bis zum Höchstbetrag eines GeschäŌsanteils beschließen Vorstand 
und Aufsichtsrat nach gemeinsamer Beratung gemäß § 28 Buchstabe g. 
(2) Das EintriƩsgeld kann dem EhegaƩen bzw. dem eingetragenen Lebenspartner, den minderjährigen 
Kindern eines Mitgliedes und dem die MitgliedschaŌ fortsetzenden Erben erlassen werden. Hierüber 
entscheidet der Vorstand. 
 
§ 6 Beendigung der MitgliedschaŌ 
Die MitgliedschaŌ endet durch 
  a) Kündigung, 
  b) Tod, 
  c) Übertragung des gesamten GeschäŌsguthabens, 
  d) Auflösung oder Erlöschen einer jurisƟschen Person oder einer PersonenhandelsgesellschaŌ, 
  e) Ausschluss. 
 
§ 7 Kündigung der MitgliedschaŌ 
(1) Das Mitglied hat das Recht, durch Kündigung seinen AustriƩ aus der GenossenschaŌ zu erklären. 
(2) Die Kündigung findet nur zum Schluss eines GeschäŌsjahres mit fünłähriger Kündigungsfrist staƩ. 
Sie muss der GenossenschaŌ mindestens sechs Wochen vorher in schriŌlicher Form zugehen. 
(3) Im Falle eines etwaig bestehenden Erbbaurechtsverhältnisses ist während der Dauer des Erbbau-
rechtsvertrages zwischen dem Wohnungseigentümer und der GenossenschaŌ eine isolierte Kündi-
gung der MitgliedschaŌ nicht zulässig. 
(4) Das Mitglied hat ein auf einen Monat befristetes außerordentliches Kündigungsrecht nach Maß-
gabe des § 67a GenG, insbesondere wenn die Mitgliederversammlung 
  a)  eine wesentliche Änderung des     Gegenstandes der GenossenschaŌ, 
  b)  eine Erhöhung des GeschäŌsanteils, 
  c)  die Einführung oder Erweiterung einer Pflichtbeteiligung mit mehreren GeschäŌsanteilen, 
  d)  die Einführung oder Erweiterung der Verpflichtung der Mitglieder zur Leistung von Nachschüs-

sen, 
  e)  die Einführung oder Erweiterung der Verpflichtung zur Inanspruchnahme von Einrichtungen oder 

von anderen Leistungen der GenossenschaŌ oder zur Erbringung von Sach- oder Dienstleistun-
gen beschließt.  

(5) Das Mitglied scheidet aus der GenossenschaŌ zu dem Jahresschluss aus, zu dem die Kündigung 
fristgerecht erfolgt ist. 
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§ 8 Übertragung des GeschäŌsguthabens  
(1) Ein Mitglied kann jederzeit mit ZusƟmmung des Vorstandes, auch im Laufe des GeschäŌsjahres, 
sein gesamtes GeschäŌsguthaben durch schriŌliche Vereinbarung auf einen anderen übertragen und 
hierdurch aus der GenossenschaŌ ohne Auseinandersetzung ausscheiden, sofern der Erwerber be-
reits Mitglied ist oder Mitglied wird. § 7 Abs. 3 ist zu beachten. 
(2) Ein Mitglied kann sein GeschäŌsguthaben, ohne aus der GenossenschaŌ auszuscheiden, teilweise 
übertragen und hierdurch die Anzahl seiner GeschäŌsanteile verringern, soweit es nicht nach der Sat-
zung oder einer Vereinbarung mit der GenossenschaŌ zur Beteiligung mit mehreren GeschäŌsantei-
len verpflichtet ist oder die Beteiligung mit mehreren GeschäŌsanteilen Voraussetzung für eine vom 
Mitglied in Anspruch genommene Leistung der GenossenschaŌ ist. Die Voraussetzungen des Abs. 1 
gelten entsprechend. 
(3) Ist der Erwerber nicht Mitglied der GenossenschaŌ, so muss er die MitgliedschaŌ erwerben und 
sich mit GeschäŌsanteilen mindestens in Höhe des zu übertragenden GeschäŌsguthabens beteiligen. 
Ist der Erwerber bereits Mitglied, so ist das GeschäŌsguthaben des ausgeschiedenen oder übertra-
genden Mitgliedes seinem GeschäŌsguthaben zuzuschreiben. Wird durch die Zuschreibung der Be-
trag der bisher übernommenen GeschäŌsanteile mehr als verdoppelt, so hat sich der Erwerber bis 
zur Höhe des neuen GeschäŌsguthabens mit einem oder mehreren GeschäŌsanteilen zusätzlich zu 
beteiligen. 
(4) Die Regelungen § 8 (1) bis (3) sind bis Erstbezug der Wasseler Str. 1, Hannover, ausgesetzt. Die Mit-
gliederversammlung kann Ausnahmen von dieser Einschränkung mit 75% ZusƟmmung genehmigen. 
 
§ 9 Fortsetzung der MitgliedschaŌ durch Erben im Todesfall  
Mit dem Tod eines Mitglieds geht die MitgliedschaŌ auf die Erben über. Mehrere Erben können das 
SƟmmrecht in der Mitgliederversammlung nur durch einen gemeinschaŌlichen Vertreter ausüben.  
 
§ 10 Beendigung der MitgliedschaŌ durch Auflösung oder Erlöschen einer jurisƟschen Person oder 

PersonenhandelsgesellschaŌ 
Wird eine jurisƟsche Person oder eine PersonenhandelsgesellschaŌ aufgelöst oder erlischt sie, so en-
det die MitgliedschaŌ mit dem Schluss des GeschäŌsjahres, in dem die Auflösung oder das Erlöschen 
wirksam geworden ist. Führt die Auflösung oder das Erlöschen zu einer Gesamtrechtsnachfolge, so 
setzt der Gesamtrechtsnachfolger die MitgliedschaŌ bis zum Schluss des GeschäŌsjahres fort. 
 
§ 11 Ausschluss eines Mitgliedes 
(1) Ein Mitglied kann zum Schluss des GeschäŌsjahres aus der GenossenschaŌ ausgeschlossen wer-
den, 
a)  wenn es der GenossenschaŌ gegenüber seinen Pflichten aus der Satzung, aus dem sonsƟgen Ge-

nossenschaŌsrecht, aus den allgemeinen Gesetzen sowie aus der Förderbeziehung schuldhaŌ 
oder für die GenossenschaŌ und ihre Mitglieder unzumutbar verletzt; als Pflichtverletzung in die-
sem Sinne gilt insbesondere, 

- wenn es das Ansehen der GenossenschaŌ in der Öffentlichkeit schädigt oder zu schädigen ver-
sucht, 

- wenn es die Beteiligung mit geschuldeten GeschäŌsanteilen (Pflichtanteile) sowie die Einzah-
lungen auf übernommene GeschäŌsanteile (Pflichtanteile und weitere Anteile) unterlässt, 

b) wenn über sein Vermögen ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt worden ist, 
c) wenn es unbekannt verzogen ist, insbesondere keine zustellungsfähige AnschriŌ hinterlässt oder 

sein Aufenthalt länger als 24 Monate unbekannt ist. 
(2) In den Fällen des Abs. 1 Buchst. a bedarf es einer schriŌlichen Abmahnung unter Androhung des 
Ausschlusses, es sei denn, eine Abmahnung ist entbehrlich. Die Abmahnung ist insbesondere dann 
entbehrlich, wenn die Verfehlungen des Mitgliedes schwerwiegend sind oder das Mitglied die Erfül-
lung seiner satzungsmäßigen oder sonsƟgen Verpflichtungen gegenüber der GenossenschaŌ ernst-
haŌ und endgülƟg verweigert. 
Bei einem Ausschluss gemäß Abs. 1 Buchst. c finden die Regelungen des Abs. 3 Satz 2 sowie der Abs. 
4 bis 6 keine Anwendung. 
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(3) Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstandes. Dem auszuschließenden Mitglied ist vor-
her die Möglichkeit zu geben, sich zu dem Ausschluss zu äußern. 
(4) Der Ausschließungsbeschluss ist dem ausgeschlossenen Mitglied unverzüglich vom Vorstand durch 
eingeschriebenen Brief (z. B. Einwurfeinschreiben) mitzuteilen. Von dem Zeitpunkt der Absendung 
desselben kann das ausgeschlossene Mitglied nicht mehr an der Mitgliederversammlung teilnehmen. 
(5) Das ausgeschlossene Mitglied kann innerhalb eines Monats nach Zugang des Ausschließungsbe-
schlusses durch einen an den Vorstand gerichteten eingeschriebenen Brief (z. B. Einwurfeinschreiben) 
gegen den Ausschluss Berufung einlegen. Über die Berufung entscheidet der Aufsichtsrat. Die Ent-
scheidung des Aufsichtsrates ist genossenschaŌsintern abschließend. 
(6) In dem Verfahren vor dem Aufsichtsrat müssen die Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme er-
halten. Der Aufsichtsrat entscheidet mit der Mehrheit der abgegebenen SƟmmen. Der Beschluss ist 
den Beteiligten durch eingeschriebenen Brief (z. B. Einwurfeinschreiben) mitzuteilen.  
(7) Ein Mitglied des Vorstandes oder des Aufsichtsrates kann erst ausgeschlossen werden, wenn die 
Mitgliederversammlung den Widerruf der Bestellung oder die Abberufung (§ 35 Abs. 1 Buchst. h) be-
schlossen hat. 
 
§ 12 Auseinandersetzung 
(1) Mit dem Ausgeschiedenen hat sich die GenossenschaŌ auseinanderzusetzen. Maßgebend ist die 
Bilanz, die für das GeschäŌsjahr, zu dessen Ende das Mitglied ausgeschieden ist, festgestellt worden 
ist (§ 35 Abs. 1 Buchst. b). 
(2) Der Ausgeschiedene kann lediglich sein Auseinandersetzungsguthaben, nicht auch einen Anteil an 
den Rücklagen und dem sonsƟgen Vermögen der GenossenschaŌ verlangen. Das Auseinanderset-
zungsguthaben wird berechnet nach dem GeschäŌsguthaben des Mitgliedes (§ 17 Abs. 9). Die Genos-
senschaŌ ist im Rahmen der gesetzlichen Regelungen berechƟgt, bei der Auseinandersetzung die ihr 
gegen das ausgeschiedene Mitglied zustehenden fälligen Forderungen gegen das Auseinanderset-
zungsguthaben aufzurechnen. Der GenossenschaŌ gegenüber haŌet das Auseinandersetzungsgutha-
ben des Mitgliedes für einen etwaigen Ausfall.  
(3) Die Abtretung und die Verpfändung des Auseinandersetzungsguthabens an DriƩe sind unzulässig 
und der GenossenschaŌ gegenüber unwirksam. Eine Aufrechnung des Auseinandersetzungsgutha-
bens durch das Mitglied gegen seine Verbindlichkeiten gegenüber der GenossenschaŌ ist nicht ge-
staƩet. Der Vorstand kann Ausnahmen von Satz 1 und Satz 2 zulassen.  
(4) Das Auseinandersetzungsguthaben ist dem Ausgeschiedenen binnen sechs Monaten seit dem 
Ende des GeschäŌsjahres, zu dem das Ausscheiden erfolgt ist, auszuzahlen, nicht jedoch vor Feststel-
lung der Bilanz. Der Anspruch auf Auszahlung verjährt in drei Jahren. 
(5) Das Mindestkapital der GenossenschaŌ beträgt 99% des Gesamtbetrags der zum Schluss des vor-
hergegangenen GeschäŌsjahres ermiƩelten GeschäŌsguthaben. Es darf durch die Auszahlung des 
Auseinandersetzungsguthabens von Mitgliedern, die ausgeschieden sind oder einzelne GeschäŌsan-
teile gekündigt haben, nicht unterschriƩen werden. Reicht der auszahlungsfreie Betrag nicht aus, 
werden alle innerhalb eines GeschäŌsjahres anfallenden Auseinandersetzungsguthaben quotal be-
friedigt. Verbleibende Ansprüche der ausgeschiedenen Mitglieder werden gegenüber nachfolgenden 
Auszahlungsrechten vorrangig befriedigt.       
 
IV. Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
§ 13 Rechte der Mitglieder 
(1) Die Mitglieder üben ihre Rechte in Angelegenheiten der GenossenschaŌ durch Beschlussfassung 
in der Mitgliederversammlung aus.  
(2) Aus den Aufgaben der GenossenschaŌ ergibt sich insbesondere das Recht jedes Mitgliedes auf In-
anspruchnahme von Dienstleistungen und Einrichtungen der GenossenschaŌ nach den dafür ge-
troffenen BesƟmmungen sowie das Recht auf Teilnahme an sonsƟgen Vorteilen, die die Genossen-
schaŌ ihren Mitgliedern gewährt, nach Maßgabe der folgenden SatzungsbesƟmmungen und der ge-
mäß § 28 aufgestellten Grundsätze. 
(3) Das Mitglied ist aufgrund der MitgliedschaŌ vor allem berechƟgt, 
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 a) sich mit weiteren GeschäŌsanteilen nach Maßgabe von § 17 zu beteiligen, 
 b) das SƟmmrecht in der Mitgliederversammlung auszuüben (§ 31), 
 c) in einer vom zehnten Teil der Mitglieder in Texƞorm abgegebenen Eingabe die Einberufung einer 

Mitgliederversammlung oder die Ankündigung von Gegenständen zur Beschlussfassung in einer 
bereits einberufenen Mitgliederversammlung, soweit diese zur Zuständigkeit der Mitgliederver-
sammlung gehören, zu fordern (§ 33 Abs. 3), 

 d) die Ernennung oder Abberufung von Liquidatoren in einer vom zehnten Teil der Mitglieder unter-
schriebenen Eingabe beim Gericht zu beantragen, 

 e) AuskunŌ in der Mitgliederversammlung zu verlangen (§ 37), 
 f) am Bilanzgewinn der GenossenschaŌ teilzunehmen (§ 41), 
 g) das GeschäŌsguthaben durch schriŌliche Vereinbarung ganz oder teilweise auf einen anderen zu 

übertragen (§ 8), 
h) den AustriƩ aus der GenossenschaŌ zu erklären (§ 7), 
i) weitere GeschäŌsanteile nach Maßgabe von § 18 zu kündigen, 
j) die Zahlung des Auseinandersetzungsguthabens gemäß § 12 zu fordern, 
k) Einsicht in die NiederschriŌ über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung zu nehmen sowie auf 

seine Kosten eine AbschriŌ des in der GeschäŌsstelle ausgelegten Jahresabschlusses und der Be-
merkungen des Aufsichtsrates zu fordern, 

 l) die Mitgliederliste einzusehen, 
 m) das zusammengefasste Ergebnis des Prüfungsberichts einzusehen. 
 
§ 14 Wohnliche Versorgung der Mitglieder 
(1) Der Erwerb einer Wohnung oder die Nutzung einer GenossenschaŌswohnung in der Rechtsform 
des Wohnungseigentums bzw. Dauerwohnrechts nach Wohnungseigentumsgesetz stehen ebenso wie 
die Inanspruchnahme von Betreuungs- oder Dienstleistungen in erster Linie Mitgliedern der Genos-
senschaŌ zu.  
(2) Ein Anspruch des einzelnen Mitglieds auf wohnliche Versorgung kann aus dieser BesƟmmung 
nicht abgeleitet werden. 
 
§ 15 Überlassung von Wohnungen 
(1) Die Überlassung einer GenossenschaŌswohnung begründet grundsätzlich ein dauerndes Nut-
zungsrecht des Mitgliedes.  
(2) Das Nutzungsverhältnis an einer GenossenschaŌswohnung kann während des Bestehens der Mit-
gliedschaŌ nur unter den im Nutzungsvertrag festgesetzten oder den gesetzlichen Bedingungen be-
endet werden. 
 
§ 16 Pflichten der Mitglieder 
(1) Aus der MitgliedschaŌ ergibt sich die Verpflichtung, zur Auĩringung der von der GenossenschaŌ 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben benöƟgten EigenmiƩel beizutragen durch:  
a) Übernahme von GeschäŌsanteilen nach Maßgabe des § 17 und fristgemäße Zahlungen hierauf, 
b) Teilnahme am Verlust (§ 42), 
c) weitere Zahlungen gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung nach Auflösung der Genossen-

schaŌ bei Mitgliedern, die ihren GeschäŌsanteil noch nicht voll eingezahlt haben (§ 87a GenG). 
(2) Das Mitglied ist verpflichtet, für die Errichtung und Erhaltung des genossenschaŌlichen Eigentums 
GemeinschaŌshilfe nach Maßgabe von Richtlinien zu leisten, die die Mitgliederversammlung be-
schließt.  
(3) Das Mitglied hat bei der Erfüllung von Pflichten und der Wahrnehmung von Rechten auch aus ab-
geschlossenen Verträgen die Belange der Gesamtheit der Mitglieder im Rahmen der genossenschaŌ-
lichen Treuepflicht angemessen zu berücksichƟgen. 
(4) Das Mitglied ist verpflichtet, jede Änderung seiner AnschriŌ oder E-Mail-Adresse unverzüglich mit-
zuteilen. 
(5) StreiƟgkeiten aus dem MitgliedschaŌsverhältnis zwischen GenossenschaŌsmitgliedern und der 
GenossenschaŌ sowie von GenossenschaŌsmitgliedern untereinander werden unter Ausschluss der 
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ordentlichen Gerichte durch ein Schiedsgericht endgülƟg entschieden. Ausgenommen sind diejenigen 
Entscheidungen, die von Gesetzes wegen einem Schiedsgericht nicht zur Entscheidung zugewiesen 
werden können. Von den Mitgliedern ist mit der GenossenschaŌ ein Schiedsvertrag abzuschließen. 
Der Text des Schiedsvertrages ist als Anlage 1 angefügt; Änderungen sind von der Mitgliederver-
sammlung zu genehmigen. 
 
 
V. GeschäŌsanteil, GeschäŌsguthaben und HaŌsumme 
 
§ 17 GeschäŌsanteile und GeschäŌsguthaben 
(1) Der GeschäŌsanteil beträgt 100 EUR.  
(2) Mit Erwerb der MitgliedschaŌ ist jedes Mitglied verpflichtet, sich mit Stck. -5- Anteilen zu beteili-
gen (mitgliedschaŌsbegründende Pflichtanteile). 
(3) Jedes Mitglied, das eine Wohnung oder einen GeschäŌsraum auf dem Grund und Boden der Ge-
nossenschaŌ erstellt oder erwirbt, hat einen angemessenen Beitrag zur Auĩringung der Grund-
stückskosten und gemeinschaŌlich zu nutzenden Räume der GenossenschaŌ durch Beteiligung mit 
nutzungsbezogenen Pflichtanteilen zu übernehmen. Die Beteiligung erfolgt nach Beschluss der Mit-
gliederversammlung mit mindestens 75% der SƟmmen gem. §3, 2a. 
Gehört eine Wohnung mehreren Mitgliedern (z. B. EhegaƩen, Lebenspartnern, Familienangehörigen), 
so ist eine Beteiligung mit den nutzungsbezogenen Pflichtanteilen nach Satz 2 nur von einem Mitglied 
zu übernehmen. 
(4) Soweit sich das Mitglied bereits mit weiteren Anteilen gemäß Abs. 7 beteiligt hat, werden diese 
auf die nutzungsbezogenen Pflichtanteile angerechnet. 
(5) Jeder Pflichtanteil ist sofort einzuzahlen. 
(6) Der Vorstand kann Ratenzahlungen zulassen, jedoch sind in diesem Falle sofort nach Zulassung der 
Beteiligung 20 EUR je Pflichtanteil einzuzahlen. Vom Beginn des folgenden Quartals ab sind viertel-
jährlich weitere 20 EUR einzuzahlen, bis die Pflichtanteile voll erreicht sind. Die vorzeiƟge Volleinzah-
lung der Pflichtanteile ist zugelassen. 
(7) Über die Pflichtanteile gemäß Abs. 2 hinaus können sich die Mitglieder mit weiteren Anteilen be-
teiligen, wenn die vorhergehenden weiteren Anteile bis auf den zuletzt übernommenen voll einge-
zahlt sind und der Vorstand die Beteiligung zugelassen hat. Für die Einzahlung des zuletzt übernom-
menen Anteils gilt Abs. 5 entsprechend.  
(8) Solange ein GeschäŌsanteil nicht voll eingezahlt ist, ist die Dividende dem GeschäŌsguthaben zu-
zuschreiben. Im Übrigen gilt § 41 Abs. 4. 
(9) Die Einzahlungen auf den/die GeschäŌsanteil(e), vermehrt um zugeschriebene Gewinnanteile, 
vermindert um abgeschriebene Verlustanteile, bilden das GeschäŌsguthaben des Mitgliedes. 
(10) Die Abtretung oder Verpfändung des GeschäŌsguthabens an DriƩe ist unzulässig und der Genos-
senschaŌ gegenüber unwirksam. Eine Aufrechnung des GeschäŌsguthabens durch das Mitglied ge-
gen seine Verbindlichkeiten gegenüber der GenossenschaŌ ist nicht gestaƩet. Für das Auseinander-
setzungsguthaben gilt § 12. 
 
§ 18 Kündigung weiterer Anteile 
(1) Das Mitglied kann die Beteiligung mit einem oder mehreren seiner weiteren GeschäŌsanteile i. S. 
von § 17 Abs. 7 kündigen, soweit es nicht nach einer Vereinbarung mit der GenossenschaŌ zur Betei-
ligung mit mehreren GeschäŌsanteilen verpflichtet ist oder die Beteiligung mit mehreren GeschäŌs-
anteilen Voraussetzung für eine von dem Mitglied in Anspruch genommene Leistung der Genossen-
schaŌ ist. Die Kündigung muss schriŌlich erklärt werden und der GenossenschaŌ mindestens drei 
Monate vor Schluss des GeschäŌsjahres zugehen. 
(2) Ein Mitglied, das einzelne GeschäŌsanteile gekündigt hat, kann nur den Teil seines GeschäŌsgut-
habens beanspruchen, der die auf die verbleibenden GeschäŌsanteile geleisteten Einzahlungen, ver-
mehrt um zugeschriebene Gewinnanteile, vermindert um abgeschriebene Verlustanteile, übersteigt. 
Für die ErmiƩlung des auszuzahlenden Teils des GeschäŌsguthabens gilt § 12 sinngemäß. Soweit ein 
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verbleibender GeschäŌsanteil noch nicht voll eingezahlt ist (§ 17 Abs. 4 - 6), wird der auszahlungsfä-
hige Teil des GeschäŌsguthabens hiermit verrechnet. 
 
§ 19 Ausschluss der Nachschusspflicht 
Die Mitglieder haben auch im Falle der Insolvenz der GenossenschaŌ keine Nachschüsse zu leisten. 
 
 
 
VI. Organe der GenossenschaŌ 
 
§ 20 Organe 
Die GenossenschaŌ hat als Organe 
den Vorstand,  
den Aufsichtsrat,  
die Mitgliederversammlung. 
 
§ 21 Vorstand 
(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Sie müssen Mitglied der GenossenschaŌ und 
natürliche Personen sein. Gehören jurisƟsche Personen oder PersonenhandelsgesellschaŌen der Ge-
nossenschaŌ an, können die zur Vertretung befugten Personen in den Vorstand bestellt werden. In-
vesƟerende Mitglieder können nicht dem Vorstand angehören. 
(2) Mitglieder des Vorstandes können nachstehende Angehörige eines Vorstands- oder Aufsichtsrats-
mitgliedes nicht sein:  
a) EhegaƩen, Verlobte, Mitglieder einer eheähnlichen oder lebenspartnerschaŌsähnlichen Gemein-

schaŌ oder eingetragene Lebenspartner, 
b) Geschwister der in Nr. 1 genannten Personen, 
c) Eltern, Kinder, Enkel oder Geschwister sowie deren EhegaƩen, Verlobte, Mitglieder einer eheähnli-

chen oder lebenspartnerschaŌsähnlichen GemeinschaŌ oder eingetragene Lebenspartner. 
(3) Ehemalige Aufsichtsratsmitglieder können erst zwei Jahre nach Ausscheiden aus dem Amt und 
nach erteilter Entlastung in den Vorstand bestellt werden. § 24 Abs. 6 bleibt unberührt. 
(4) Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat auf die Dauer von höchstens vier Jahren be-
stellt. Ihre Wiederbestellung ist zulässig. Die Bestellung eines hauptamtlichen Vorstandsmitgliedes 
endet spätestens mit Ende des Kalenderjahres, in dem das Vorstandsmitglied das jeweils geltende in-
dividuelle gesetzliche RenteneintriƩsalter erreicht; die Bestellung eines nebenamtlichen oder ehren-
amtlichen Vorstandsmitgliedes endet spätestens mit Vollendung des 75. Lebensjahres. Die Bestellung 
kann vorzeiƟg nur durch die Mitgliederversammlung widerrufen werden (§ 35 Abs. 1 Buchst. h).  
(5) Der Aufsichtsrat kann Mitglieder des Vorstandes bis zur Entscheidung durch die Mitgliederver-
sammlung vorläufig ihres Amtes entheben. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von drei Vierteln al-
ler Mitglieder des Aufsichtsrates. Die Mitgliederversammlung ist unverzüglich einzuberufen. Den vor-
läufig ihres Amtes enthobenen Mitgliedern des Vorstandes ist in der Mitgliederversammlung münd-
lich Gehör zu geben. 
(6) Anstellungsverträge mit hauptamtlichen und nebenamtlichen Vorstandsmitgliedern sollen auf die 
Dauer der Bestellung abgeschlossen werden. Der Aufsichtsratsvorsitzende unterzeichnet namens der 
GenossenschaŌ die Anstellungsverträge mit den Vorstandsmitgliedern. Für die Kündigung des Anstel-
lungsverhältnisses eines Vorstandsmitgliedes unter Einhaltung der vertraglichen oder gesetzlichen 
Frist sowie für den Abschluss von AuĬebungsvereinbarungen ist der Aufsichtsrat, vertreten durch sei-
nen Vorsitzenden, zuständig. Für die außerordentliche Kündigung des Anstellungsvertrages aus wich-
Ɵgem Grund (fristlose Kündigung) ist die Mitgliederversammlung zuständig. Im Übrigen gilt § 25 Abs. 
2 Satz 1. 
(7) Bei ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern erlischt das AuŌragsverhältnis mit dem Ablauf oder 
dem Widerruf der Bestellung. Sie können eine angemessene Aufwandsentschädigung erhalten, über 
die der Aufsichtsrat besƟmmt. 
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§ 22 Leitung und Vertretung der GenossenschaŌ 
(1) Der Vorstand leitet die GenossenschaŌ unter eigener Verantwortung. Er hat nur solche Beschrän-
kungen zu beachten, die Gesetz und Satzung festlegen.  
(2) Die GenossenschaŌ wird vertreten durch ein Vorstandsmitglied in GemeinschaŌ mit einem ande-
ren Vorstandsmitglied oder in GemeinschaŌ mit einem Prokuristen.  
(3) Vorstandsmitglieder zeichnen für die GenossenschaŌ, indem sie der Firma der GenossenschaŌ 
oder der Benennung des Vorstandes ihre NamensunterschriŌ beifügen. Der Prokurist zeichnet in der 
Weise, dass er der Firma seinen Namen mit einem die Prokura andeutenden Zusatz beifügt. 
(4) Ist eine Willenserklärung gegenüber der GenossenschaŌ abzugeben, so genügt die Abgabe gegen-
über einem Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. 
(5) Zur Gesamtvertretung befugte Vorstandsmitglieder können einzelne von ihnen zur Vornahme be-
sƟmmter GeschäŌe oder besƟmmter Arten von GeschäŌen ermächƟgen. Das gilt sinngemäß für das 
jeweilige Vorstandsmitglied, das in GemeinschaŌ mit einem Prokuristen die GenossenschaŌ vertriƩ. 
(6) Der Vorstand führt die GeschäŌe der GenossenschaŌ aufgrund seiner Beschlüsse, die mit der 
Mehrheit der abgegebenen SƟmmen zu fassen sind. Er ist mit zwei seiner Mitglieder beschlussfähig.  
(7) Beschlüsse des Vorstandes können auch schriŌlich oder im Wege von FernkommunikaƟonsmedien 
(beispielsweise per Telefon, E-Mail oder Videokonferenz), auch ohne Einberufung einer Sitzung ge-
fasst werden, wenn kein Vorstandsmitglied diesem Verfahren unverzüglich widerspricht. 
(8) NiederschriŌen über Beschlüsse sind von allen bei der Beschlussfassung beteiligten Vorstandsmit-
gliedern zu unterschreiben. Satz 1 gilt für Sitzungen, in denen kein Beschluss gefasst worden ist, ent-
sprechend. Die Vollständigkeit und Verfügbarkeit der NiederschriŌen sind sicherzustellen.  
(9) Der Vorstand gibt sich eine GeschäŌsordnung. Sie ist von jedem Mitglied des Vorstandes zu unter-
schreiben.  
(10) Die Mitglieder des Vorstandes nehmen gemäß § 27 Abs. 2 an den Sitzungen des Aufsichtsrates 
teil, soweit nicht durch besonderen Beschluss des Aufsichtsrates die Teilnahme ausgeschlossen wird. 
In den Sitzungen des Aufsichtsrates hat der Vorstand die erforderlichen AuskünŌe über geschäŌliche 
Angelegenheiten zu erteilen. Bei der Beschlussfassung des Aufsichtsrates haben die Mitglieder des 
Vorstandes kein SƟmmrecht. 
§ 23 Aufgaben und Pflichten des Vorstandes 
(1) Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer GeschäŌsführung die Sorgfalt eines ordentlichen und ge-
wissenhaŌen GeschäŌsleiters einer GenossenschaŌ anzuwenden. Über vertrauliche Angaben und 
Geheimnisse der GenossenschaŌ, namentlich Betriebs- oder GeschäŌsgeheimnisse, die ihnen durch 
die TäƟgkeit im Vorstand bekannt geworden sind, haben sie auch nach ihrem Ausscheiden aus dem 
Amt SƟllschweigen zu wahren.  
(2) Der Vorstand ist insbesondere verpflichtet,  
a) die GeschäŌe entsprechend genossenschaŌlicher Zielsetzung zu führen,  
b) die für einen ordnungsgemäßen GeschäŌsbetrieb notwendigen personellen, sachlichen und orga-

nisatorischen Maßnahmen rechtzeiƟg zu planen und durchzuführen, 
c) für ein ordnungsgemäßes Rechnungswesen gemäß §§ 38 ff. zu sorgen, 
d) über die Zulassung des MitgliedschaŌserwerbs und über die Beteiligung mit weiteren GeschäŌsan-

teilen zu entscheiden, 
e) die Mitgliederliste nach Maßgabe des GenossenschaŌsgesetzes zu führen, 
f) im Prüfungsbericht festgehaltene Mängel abzustellen und dem Prüfungsverband darüber zu berich-

ten. 
(3) Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat zu berichten über die beabsichƟgte GeschäŌspoliƟk und an-
dere grundsätzliche Fragen der Unternehmensplanung (insbesondere die Finanz-, InvesƟƟons- und 
Personalplanung). Dabei hat er auch auf wesentliche Abweichungen des GeschäŌsverlaufs von den 
aufgestellten Plänen und Zielen sowie auf die erkennbaren Risiken der künŌigen Entwicklung einzu-
gehen. Der Vorstand hat den Jahresabschluss unverzüglich nach der Aufstellung dem Aufsichtsrat vor-
zulegen. § 25 Abs. 3 ist zu beachten.  
(4) Vorstandsmitglieder, die ihre Pflichten verletzen, sind der GenossenschaŌ zum Ersatz des daraus 
entstehenden Schadens als Gesamtschuldner verpflichtet. Eine Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn 
das Vorstandsmitglied bei einer unternehmerischen Entscheidung vernünŌigerweise annehmen 
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durŌe, auf der Grundlage angemessener InformaƟonen zum Wohle der GenossenschaŌ zu handeln. 
Sie haben nachzuweisen, dass sie die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaŌen GeschäŌsleiters 
einer GenossenschaŌ angewandt haben.  
(5) Die Ersatzpflicht gegenüber der GenossenschaŌ triƩ nicht ein, wenn die Handlung auf einem ge-
setzmäßigen Beschluss der Mitgliederversammlung beruht. Die Ersatzpflicht wird dagegen nicht 
dadurch ausgeschlossen, dass der Aufsichtsrat die Handlung gebilligt hat. 
 
§ 24 Aufsichtsrat 
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Die Mitgliederversammlung kann eine 
höhere Zahl festsetzen. Die Mitglieder des Aufsichtsrates müssen persönlich Mitglied der Genossen-
schaŌ und natürliche Personen sein. Gehören jurisƟsche Personen oder Personenhandelsgesellschaf-
ten der GenossenschaŌ an, können die zur Vertretung befugten Personen in den Aufsichtsrat gewählt 
werden. Wahl bzw. Wiederwahl kann nur vor Vollendung des 85. Lebensjahres erfolgen. 
(2) Aufsichtsratsmitglieder können nicht zugleich Vorstandsmitglieder oder dauernde Vertreter von 
Vorstandsmitgliedern sein. Sie dürfen auch nicht als Mitarbeiter in einem Arbeitsverhältnis zur Ge-
nossenschaŌ stehen. Mitglieder des Aufsichtsrates können nicht sein, Angehörige eines Vorstands- 
oder Aufsichtsratsmitgliedes gemäß § 21 Abs. 2 oder eines Mitarbeiters, der in einem Arbeitsverhält-
nis zur GenossenschaŌ steht. 
(3) Ehemalige Vorstandsmitglieder können erst zwei Jahre nach Ausscheiden aus dem Amt (Karenz-
zeit) und nach erteilter Entlastung in den Aufsichtsrat gewählt werden. Die Karenzzeit gilt nicht für 
Aufsichtsratsmitglieder, die gem. Abs. 7 für einen im Voraus begrenzten Zeitraum zu Vertretern von 
verhinderten Vorstandsmitgliedern bestellt worden sind. 
(4) Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für drei Jahre gewählt. Hier-
bei wird das GeschäŌsjahr, in dem das Aufsichtsratsmitglied gewählt wird, nicht mitgerechnet. Die 
Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder endet mit dem Schluss der driƩen ordentlichen Mitgliederver-
sammlung nach der Wahl. Wiederwahl ist zulässig. Dauernd verhinderte Aufsichtsratsmitglieder sind 
durch die Mitgliederversammlung abzuberufen und durch Wahl zu ersetzen. 
(5) VorschlagsberechƟgt für die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern sind der Aufsichtsrat, einzelne Auf-
sichtsratsmitglieder sowie jedes Mitglied. Mitglieder des Vorstandes sind nicht vorschlagsberechƟgt. 
Zwischen dem Tag, an dem der Wahlvorschlag dem Vorstand zugeht und dem Tag der Versammlung 
muss, vorbehaltlich Satz 6, ein Zeitraum von mindestens einer Woche liegen. Hierfür ist der Zugang 
des Wahlvorschlags bei der GenossenschaŌ maßgebend. Weder der Tag der Versammlung noch der 
Tag, an dem der Wahlvorschlag dem Vorstand zugeht, werden mitgerechnet. Bei Wahlen im Rahmen 
von Versammlungen nach § 32c müssen die Vorschläge bis zu dem von Vorstand und Aufsichtsrat 
nach § 32c Abs. 3 Satz 4 Buchst. a festgelegten Zeitpunkt eingehen. Nach Ablauf der Frist gemäß Satz 
3 oder Satz 6 können keine Wahlvorschläge mehr gemacht werden. 
 (6) Scheiden Mitglieder im Laufe ihrer Amtszeit aus, so besteht der Aufsichtsrat bis zur nächsten or-
dentlichen Mitgliederversammlung, in der die Ersatzwahlen vorgenommen werden, nur aus den ver-
bleibenden Mitgliedern. Frühere Ersatzwahlen durch eine außerordentliche Mitgliederversammlung 
sind jederzeit möglich, jedoch dann erforderlich, wenn die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder unter drei 
herabsinkt oder der Aufsichtsrat nicht mehr beschlussfähig im Sinne von § 27 Abs. 4 ist. Ersatzwahlen 
erfolgen für den Rest der Amtsdauer ausgeschiedener Aufsichtsratsmitglieder. 
(7) Nur für einen im Voraus begrenzten Zeitraum kann der Aufsichtsrat einzelne seiner Mitglieder zu 
Vertretern von verhinderten Vorstandsmitgliedern bestellen. In dieser Zeit und bis zur erteilten Ent-
lastung wegen ihrer TäƟgkeit im Vorstand dürfen sie keine TäƟgkeit als Aufsichtsratsmitglied ausüben. 
(8) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner MiƩe einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Er wählt 
eine Person für die SchriŌführung sowie deren Stellvertretung. Das gilt auch, soweit sich seine Zu-
sammensetzung durch Wahlen nicht verändert hat. Die Einladung zur konsƟtuierenden Sitzung er-
folgt durch den Vorstand. Die Leitung der konsƟtuierenden Sitzung obliegt bis zu den Wahlen nach 
Satz 1 demjenigen Aufsichtsratsmitglied mit dem höchsten Lebensalter. 
(9) Dem Aufsichtsrat steht ein angemessener Auslagenersatz, auch in pauschalierter Form, zu. Soll 
ihm für seine TäƟgkeit als Aufsichtsrat eine Vergütung gewährt werden, beschließt hierüber sowie 
über die Höhe der Vergütung die Mitgliederversammlung. 
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(10) Die Zahl der invesƟerenden Mitglieder im Aufsichtsrat darf ein Viertel der Aufsichtsratsmitglieder 
nicht übersteigen.  
 
§ 25 Aufgaben und Pflichten des Aufsichtsrates 
(1) Der Aufsichtsrat hat den Vorstand in seiner GeschäŌsführung zu fördern und zu überwachen. Die 
Rechte und Pflichten des Aufsichtsrates werden durch Gesetz und Satzung begrenzt. Hierbei hat er 
insbesondere die Leitungsbefugnis des Vorstandes gemäß § 27 Abs. 1 GenG zu beachten.  
(2) Der Aufsichtsrat vertriƩ die GenossenschaŌ gegenüber den Vorstandsmitgliedern gerichtlich und 
außergerichtlich. Über die Führung von Prozessen gegen Vorstandsmitglieder entscheidet die Mitglie-
derversammlung. Im Übrigen gilt § 21 Abs. 6. 
(3) Der Aufsichtsrat kann vom Vorstand jederzeit AuskünŌe über die Angelegenheiten der Genossen-
schaŌ verlangen. Ein einzelnes Aufsichtsratsmitglied kann AuskünŌe nur an den gesamten Aufsichts-
rat verlangen. Jedes Aufsichtsratsmitglied hat das Recht und die Pflicht, von den Vorlagen des Vor-
standes Kenntnis zu nehmen.  
(4) Jedes Mitglied des Aufsichtsrates hat den Inhalt des Prüfungsberichts zur Kenntnis zu nehmen.  
(5) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und die Vorschläge des Vorstandes für die Verwendung 
eines Jahresüberschusses oder die Deckung eines Jahresfehlbetrages zu prüfen und der Mitglieder-
versammlung vor Feststellung des Jahresabschlusses darüber Bericht zu erstaƩen. Der Aufsichtsrat 
hat vor der Feststellung des Jahresabschlusses gesondert über Einstellungen in andere Ergebnisrück-
lagen gemäß § 40 Abs. 4 zu berichten. 
(6) Der Aufsichtsrat kann aus seiner MiƩe Ausschüsse bestellen, insbesondere um seine Verhandlun-
gen und Beschlüsse vorzubereiten oder um deren Ausführung zu überwachen.  
(7) Die Mitglieder des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse können ihre Obliegenheiten nicht ande-
ren Personen übertragen. Der Aufsichtsrat kann sich zur Erfüllung seiner Überwachungspflicht der 
Hilfe sachverständiger DriƩer bedienen.  
(8) Beschlüsse des Aufsichtsrates werden vom Vorsitzenden, im Falle von dessen Verhinderung durch 
seinen Stellvertreter, ausgeführt. Im Übrigen gehen die Aufgaben und Rechte des Vorsitzenden für die 
Dauer seiner Verhinderung auf den Stellvertreter über. 
(9) Der Aufsichtsrat gibt sich eine GeschäŌsordnung. Sie ist von jedem Mitglied des Aufsichtsrates zu 
unterschreiben. 
 
§ 26 Sorgfaltspflichten des Aufsichtsrates 
Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben bei ihrer TäƟgkeit die Sorgfalt eines ordentlichen und gewis-
senhaŌen Aufsichtsratsmitgliedes einer WohnungsgenossenschaŌ anzuwenden. § 23 Abs. 4 Satz 2 
findet entsprechende Anwendung. Sie haben über alle vertraulichen Angaben und Geheimnisse der 
GenossenschaŌ sowie der Mitglieder und von DriƩen, die ihnen durch die TäƟgkeit im Aufsichtsrat 
bekannt geworden sind, SƟllschweigen zu bewahren; dies gilt auch nach ihrem Ausscheiden aus dem 
Amt. Im Übrigen gilt gemäß § 41 GenG für die Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der Aufsichts-
ratsmitglieder § 34 GenG sinngemäß. 
 
§ 27 Sitzungen des Aufsichtsrates  
(1) Der Aufsichtsrat hält nach Bedarf Sitzungen ab. Er soll einmal im Kalendervierteljahr, er muss ein-
mal im Kalenderhalbjahr zusammentreten. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden des Aufsichtsra-
tes einberufen und geleitet. Als Sitzungen des Aufsichtsrates gelten auch die gemeinsamen Sitzungen 
von Vorstand und Aufsichtsrat gemäß § 29. Die GeschäŌsordnung triŏ die näheren BesƟmmungen.  
(2) Der Aufsichtsrat soll den Vorstand in der Regel zu seinen Sitzungen einladen. Der Vorstand nimmt 
ohne SƟmmrecht an den Sitzungen teil.  
(3) Der Vorsitzende des Aufsichtsrates muss den Aufsichtsrat unverzüglich einberufen, wenn ein Drit-
tel der Mitglieder des Aufsichtsrates oder der Vorstand unter Angabe des Zwecks und der Gründe 
dies verlangen.  
(4) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die HälŌe der satzungsgemäß oder gemäß Be-
schluss der Mitgliederversammlung festgelegten Zahl der Mitglieder bei der Beschlussfassung mitge-
wirkt hat.  
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(5) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats kann im Rahmen der Einberufung nach Abs. 1 festlegen, 
- dass Aufsichtsratsmitglieder auch ohne physische Anwesenheit am Ort der Sitzung miƩels Fern-

kommunikaƟonsmedien (beispielsweise per Telefon oder Video) an der Sitzung teilnehmen kön-
nen oder 

- dass eine Sitzung des Aufsichtsrats ohne physische Anwesenheit miƩels FernkommunikaƟonsme-
dien (beispielsweise per Telefon oder per Videokonferenz) durchgeführt wird. Über die konkret 
zulässigen FernkommunikaƟonsmedien entscheidet jeweils der Vorsitzende des Aufsichtsrats 
nach pflichtgemäßem Ermessen; er kann auch eine KombinaƟon mehrerer KommunikaƟons-
wege zulassen. Ein Widerspruch gegen die Entscheidungen des Vorsitzenden des Aufsichtsrats 
nach den Sätzen 1 und 2 ist ausgeschlossen. 

(6) SchriŌliche Beschlussfassungen ohne Einberufung einer Sitzung des Aufsichtsrates sind auf Vor-
schlag des Vorsitzenden des Aufsichtsrates nur zulässig, wenn kein Mitglied diesem Verfahren unver-
züglich widerspricht. 
(7) Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen SƟmmen; bei SƟm-
mengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
(8) Über die Beschlüsse sind NiederschriŌen anzuferƟgen, die vom Vorsitzenden und dem SchriŌfüh-
rer zu unterschreiben sind. Satz 1 gilt für Sitzungen, in denen kein Beschluss gefasst worden ist, ent-
sprechend. Die Vollständigkeit und Verfügbarkeit der NiederschriŌen sind sicherzustellen. 
 
§ 28 Gegenstände der gemeinsamen Beratungen von Vorstand und Aufsichtsrat 
Vorstand und Aufsichtsrat beschließen auf der Grundlage von Vorlagen des Vorstandes nach gemein-
samer Sitzung und Beratung durch getrennte AbsƟmmung über  
a) die Aufstellung des Neubau- und Modernisierungsprogramms, 
b) die Regeln für die Vergabe von GenossenschaŌswohnungen und für die Benutzung von Einrichtun-

gen der GenossenschaŌ,  
c) die Grundsätze und das Verfahren für die Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstü-

cken sowie über die Bestellung und Übertragung von Erbbaurechten und Dauerwohnrechten,  
d) die Grundsätze für die Betreuung der Errichtung von Eigenheimen und Wohnungen in der Rechts-

form des Wohnungseigentums oder des Dauerwohnrechts, für die Durchführung von Sanierungs- 
und Entwicklungsmaßnahmen und die Verwaltung fremder Wohnungen, 

e) das Konzept für den Rückbau von Gebäuden,  
f) die Voraussetzungen für NichtmitgliedergeschäŌe,  
g) das EintriƩsgeld,  
h) die Beteiligungen,  
i) die Erteilung einer Prokura,  
j) die BeauŌragung des Prüfungsverbandes, die gesetzliche Prüfung um die Prüfung des Jahresab-

schlusses unter Einbeziehung der Buchführung zu erweitern,  
k) die im Ergebnis des Berichts über die gesetzliche Prüfung zu treffenden Maßnahmen,  
l) die Einstellung in Ergebnisrücklagen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses (unverbindliche Vor-

wegzuweisung), 
m) die Entnahme aus Ergebnisrücklagen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses (unverbindliche 

Vorwegentnahme), 
n) die verbindliche Einstellung in Ergebnisrücklagen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses gem.   

§ 40 Abs. 3, 
o) den Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns oder zur Deckung des Bilanzverlustes (§ 39 Abs. 

2), 
p) die Vorbereitung gemeinsamer Vorlagen an die Mitgliederversammlung,  
q) Erstellung einer Wahlordnung bei der Einführung der Vertreterversammlung, 
r) die Höhe des Zinssatzes für die Verzinsung der GeschäŌsguthaben invesƟerender Mitglieder (§41 

Abs. 5). 
s) Die Durchführung der Mitgliederversammlung in einer der in § 32 Abs. 2 Buchstabe b oder c vorge-

sehenen Form. 
t) Die Übertragung der Mitgliederversammlung gemäß § 32 Abs. 3 in Bild und Ton. 
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§ 29 Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat 
(1) Gemeinsame Sitzungen des Vorstandes und des Aufsichtsrates sollen regelmäßig abgehalten wer-
den. Die Sitzungen werden in der Regel auf Vorschlag des Vorstandes vom Vorsitzenden des Auf-
sichtsrates einberufen. Die Sitzungen leitet der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder ein von diesem 
benannten Vertreter. Auf Verlangen des Prüfungsverbandes ist eine gemeinsame Sitzung des Vorstan-
des und Aufsichtsrates einzuberufen.  
(2) Für die gemeinsame Sitzung und Beratung von Vorstand und Aufsichtsrat gilt § 27 Abs. 5 entspre-
chend. 
(3) Jedes Organ sƟmmt nach gemeinsamer Sitzung und Beratung getrennt durch Beschlussfassung ab. 
Für die Beschlussfassung im Vorstand gilt § 22 Abs. 7 und für die Beschlussfassung im Aufsichtsrat gel-
ten § 27 Abs. 5 und 6 entsprechend. Zur Beschlussfähigkeit im Rahmen der getrennten Beschlussfas-
sung ist erforderlich, dass jedes der Organe für sich beschlussfähig ist und zuvor an der gemeinsamen 
Sitzung und Beratung in beschlussfähiger Zahl teilgenommen hat. Anträge, deren Annahme nicht je-
des der beiden Organe ordnungsmäßig beschließt, gelten als abgelehnt.  
(4) Über die gemeinsamen Sitzungen sind vom SchriŌführer des Aufsichtsrates NiederschriŌen anzu-
ferƟgen, die vom Vorsitzenden, dem SchriŌführer und einem Vorstandsmitglied zu unterschreiben 
sind. Die Vollständigkeit und Verfügbarkeit der NiederschriŌen sind sicherzustellen. Für die Nieder-
schriŌen über die Beschlüsse des Vorstandes gilt § 22 Abs. 8 und für die NiederschriŌen über die Be-
schlüsse des Aufsichtsrates gilt § 27 Abs. 8 entsprechend. Die NiederschriŌen nach Satz 3 sind dem 
jeweils anderen Organ zur Kenntnis zu geben. 
 
§ 30 RechtsgeschäŌe mit Vorstandsmitgliedern 
(1)  Ein RechtsgeschäŌ mit der GenossenschaŌ darf ein Mitglied des Vorstandes sowie seine Angehö-
rigen gemäß § 21 Abs. 2 Nr. 1 nur mit ZusƟmmung des Aufsichtsrates abschließen. Satz 1 gilt auch für 
einseiƟge RechtsgeschäŌe durch die GenossenschaŌ, insbesondere für die Änderung und Beendi-
gung von Verträgen.  
(2) Abs. 1 gilt ferner für ein RechtsgeschäŌ zwischen der GenossenschaŌ und jurisƟschen Personen 
oder PersonengesellschaŌen, an denen ein Mitglied des Vorstandes oder seine in Abs 1 genannten 
Angehörigen mit jeweils mindestens 20% beteiligt sind oder auf die sie maßgeblichen Einfluss haben. 
 
§ 30a RechtsgeschäŌe mit Aufsichtsratsmitgliedern 
(1) Ein RechtsgeschäŌ mit der GenossenschaŌ darf ein Mitglied des Aufsichtsrates sowie seine Ange-
hörigen gemäß § 21 Abs. 2 Nr. 1 nur mit ZusƟmmung des Aufsichtsrates abschließen. Satz 1 gilt auch 
für einseiƟge RechtsgeschäŌe durch die GenossenschaŌ, insbesondere für die Änderung und Beendi-
gung von Verträgen.  
(2) Abs. 1 gilt ferner für ein RechtsgeschäŌ zwischen der GenossenschaŌ und jurisƟschen Personen 
oder PersonengesellschaŌen, an denen ein Mitglied des Aufsichtsrates oder seine in Abs. 1 genann-
ten Angehörigen mit jeweils mindestens 20 % beteiligt sind oder auf die sie maßgeblichen Einfluss ha-
ben. 
(3) Verpflichtet sich ein Aufsichtsratsmitglied außerhalb seiner TäƟgkeit im Aufsichtsrat durch einen 
Dienstvertrag, durch den ein Arbeitsverhältnis nicht begründet wird, oder durch einen Werkvertrag 
gegenüber der GenossenschaŌ zu einer TäƟgkeit höherer Art, so kommt für den jeweiligen Vertrag § 
114 AktG zur Anwendung. 
 
§ 31 SƟmmrecht in der Mitgliederversammlung  
(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied ein SƟmmrecht nach folgendem Schlüssel: 
a) förderfähige Mitglieder mit eingezahlten nutzungsbezogenen GenossenschaŌsanteilen: drei SƟm-

men; 
b) förderfähige Mitglieder ohne nutzungsbezogene GenossenschaŌsanteile: eine SƟmme; 
c) ausschließlich invesƟerende Mitglieder: zwei SƟmmen. 
(2) Das SƟmmrecht geschäŌsunfähiger oder in der GeschäŌsfähigkeit beschränkter natürlicher Perso-
nen sowie das SƟmmrecht von jurisƟschen Personen wird durch ihre gesetzlichen Vertreter, das 
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SƟmmrecht von PersonenhandelsgesellschaŌen durch zur Vertretung ermächƟgte GesellschaŌer aus-
geübt.  
(3) Das Mitglied oder sein gesetzlicher Vertreter können schriŌlich SƟmmvollmacht erteilen. Ein Be-
vollmächƟgter kann nicht mehr als zwei Mitglieder vertreten. BevollmächƟgte können nur Mitglieder 
der GenossenschaŌ oder EhegaƩen, eingetragene Lebenspartner, Eltern und volljährige Kinder des 
Mitgliedes sein. Eine BevollmächƟgung der in Satz 3 genannten Personen ist ausgeschlossen, soweit 
an diese die MiƩeilung über den Ausschluss abgesandt ist (§ 11 Abs. 4) oder sich diese Personen ge-
schäŌsmäßig zur Ausübung des SƟmmrechts erbieten.  
(4) Niemand kann für sich oder einen anderen das SƟmmrecht ausüben, wenn darüber Beschluss ge-
fasst wird, ob er oder das vertretene Mitglied zu entlasten oder von einer Verbindlichkeit zu befreien 
ist, oder ob die GenossenschaŌ gegen ihn oder das vertretene Mitglied einen Anspruch geltend ma-
chen soll. 
 
§ 32 Mitgliederversammlung  
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung hat in den ersten sechs Monaten des GeschäŌsjahres 
staƩzufinden. 
(2) Die Mitgliederversammlung kann wie folgt durchgeführt werden: 
a) In der Regel unter physischer Anwesenheit und Teilnahme der Mitglieder an einem physischen Ver-

sammlungsort (Präsenzversammlung) 
b) Es findet eine Präsenzversammlung gemäß Buchstabe a staƩ und den Mitgliedern wird die digitale 

Teilnahme an der Präsenzversammlung inklusive Ausübung ihrer Rechte ohne physische Anwesen-
heit am Versammlungsort ermöglicht (§ 32 a) 

c) Die Mitgliederversammlung wird ohne physischen Versammlungsort entweder ausschließlich digi-
tal an einem besƟmmten Tag (§ 32 b) oder über einen besƟmmten Zeitraum hinweg, der mehrere 
Wochen umfasst, im Rahmen eines digitalen und/oder schriŌlichen Verfahrens (§ 32 c) durchge-
führt. 

(3) Eine Präsenzversammlung kann gemäß § 43 Abs. 7 Satz 2 GenG in Bild und Ton übertragen wer-
den. Wird eine Präsenzveranstaltung in Bild und Ton übertragen, sind den Mitgliedern zusammen mit 
der Einberufung sämtliche InformaƟonen mitzuteilen, die zum uneingeschränkten Empfang der Über-
tragung benöƟgt werden. Über die InformaƟonen nach Satz 1 haben Vorstand und Aufsichtsrat ge-
mäß § 28 Buchst. t zu beschließen. Eine Übertragung nach Satz 1 beschränkt sich auf die reine Wie-
dergabe der Versammlung in Bild und Ton; Mitgliederrechte können über diese Übertragung nicht 
ausgeführt werden. 
(4) Die Durchführung einer Mitgliederversammlung setzt stets voraus, dass die Mitgliederrechte ge-
währt werden. In den Fällen der §§ 32 a bis 32 c haben die dafür genutzten Systeme und Kommunika-
Ɵonswege dies sicherzustellen. 
(5) Der Vorstand hat der ordentlichen Mitgliederversammlung den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- 
und Verlustrechnung und einen Anhang) nebst Bemerkungen des Aufsichtsrates vorzulegen. Der Auf-
sichtsrat hat der Mitgliederversammlung über seine TäƟgkeit zu berichten.  
(6) Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind, abgesehen von den im GenossenschaŌsgesetz 
oder in dieser Satzung ausdrücklich besƟmmten Fällen, einzuberufen, wenn es im Interesse der Ge-
nossenschaŌ erforderlich ist. Dies ist besonders dann anzunehmen, wenn der Prüfungsverband die 
Einberufung zur Besprechung des Prüfungsergebnisses oder zur Erörterung der Lage der Genossen-
schaŌ für notwendig hält. Im Fall des Satzes 2 ist das Verfahren nach § 32c nicht zulässig. 
 
§ 32a Digitale Teilnahme an einer Präsenzversammlung 
(1) Den Mitgliedern kann gemäß § 43 Abs. 7 Satz 1 GenG die digitale Teilnahme an einer Präsenzver-
sammlung inklusive Ausübung ihrer Rechte ohne physische Anwesenheit am Versammlungsort er-
möglicht werden (digitale Teilnahme an einer Präsenzversammlung). In diesem Fall ist eine Zwei-
Wege-KommunikaƟon aller physisch und digital teilnehmenden Mitglieder mit den Organen (Vor-
stand, Aufsichtsrat, Mitgliederversammlung) sicherzustellen. 
(2) Wird eine digitale Teilnahme an einer Präsenzversammlung ermöglicht, sind den Mitgliedern zu-
sammen mit der Einberufung sämtliche InformaƟonen mitzuteilen, die zur uneingeschränkten 
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digitalen Teilnahme an der Präsenzversammlung benöƟgt werden. Über die InformaƟonen nach Satz 
1 haben Vorstand und Aufsichtsrat gemäß § 28 Buchst. t zu beschließen. Dazu gehören insbesondere 
InformaƟonen über Zugangsdaten sowie InformaƟonen, auf welche Weise das Rede-, Antrags-, Aus-
kunŌs- und SƟmmrecht ausgeübt werden kann. 
(3) Für die digitale Teilnahme ist die Ausübung von SƟmmvollmachten (§ 31 Abs. 3) zulässig, wenn 
zwischen dem Tag, an dem die Vollmacht dem Vorstand in schriŌlicher Form nachgewiesen wird, und 
dem Tag der Mitgliederversammlung ein Zeitraum von mindestens einer Woche liegt. Weder der Tag 
der Mitgliederversammlung noch der Tag, an dem die Vollmacht dem Vorstand in schriŌlicher Form 
nachgewiesen wird, werden mitgerechnet. 
 
 
§ 32b Digitale Mitgliederversammlung 
(1) Mitgliederversammlungen können gemäß § 43 Abs. 7 Satz 1 GenG ohne physischen Versamm-
lungsort an einem besƟmmten Tag digital durchgeführt werden (digitale Mitgliederversammlung). In 
diesem Fall ist eine Zwei-Wege-KommunikaƟon der Mitglieder mit den Organen (Vorstand, Aufsichts-
rat, Mitgliederversammlung) sicherzustellen. 
(2) Wird eine digitale Mitgliederversammlung durchgeführt, sind den Mitgliedern zusammen mit der 
Einberufung sämtliche InformaƟonen mitzuteilen, die zur uneingeschränkten Teilnahme an der digita-
len Mitgliederversammlung benöƟgt werden. Über die InformaƟonen nach Satz 1 haben Vorstand 
und Aufsichtsrat gemäß § 28 Buchst. t zu beschließen. Dazu gehören insbesondere InformaƟonen 
über Zugangsdaten sowie InformaƟonen, auf welche Weise das Rede-, Antrags-, AuskunŌs- und 
SƟmmrecht ausgeübt werden kann. 
(3) Die Ausübung von SƟmmvollmachten (§ 31 Abs. 3) ist zulässig, wenn zwischen dem Tag, an dem 
die Vollmacht dem Vorstand in schriŌlicher Form nachgewiesen wird, und dem Tag der Mitgliederver-
sammlung ein Zeitraum von mindestens einer Woche liegt. Weder der Tag der Mitgliederversamm-
lung noch der Tag, an dem die Vollmacht dem Vorstand in schriŌlicher Form nachgewiesen wird, wer-
den mitgerechnet. 
 
 
§ 32c Mitgliederversammlung im digitalen und/oder schriŌlichen Verfahren 
(1) Mitgliederversammlungen können gemäß § 43 Abs. 7 Satz 1 GenG auch über einen besƟmmten 
Zeitraum hinweg, der mehrere Wochen umfasst, ohne physischen Versammlungsort im Rahmen eines 
digitalen und/oder schriŌlichen Verfahrens durchgeführt werden (Mitgliederversammlung im digita-
len und/oder schriŌlichen Verfahren). In diesem Fall wird die Mitgliederversammlung über einen be-
sƟmmten Zeitraum hinweg, der mehrere Wochen umfasst, in zwei Phasen unterteilt (Erörterungs- 
und AbsƟmmungsphase). Die Zwei-Wege-KommunikaƟon der Mitglieder mit den Organen (Vorstand, 
Aufsichtsrat, Mitgliederversammlung) wird in der Erörterungsphase ermöglicht, welche der AbsƟm-
mungsphase vorgelagert ist. 
(2) Der Zeitraum zwischen dem Beginn der Erörterungsphase und dem Ende der AbsƟmmungsphase 
stellt in diesem Fall die Mitgliederversammlung dar. Ist eine Frist zu berechnen, ist in diesem Fall hin-
sichtlich des Tags der Mitgliederversammlung auf den Beginn der Erörterungsphase und hinsichtlich 
des Schlusses der Mitgliederversammlung auf das Ende der AbsƟmmungsphase abzustellen. 
(3) Wird eine Mitgliederversammlung im digitalen und/oder schriŌlichen Verfahren durchgeführt, 
sind den Mitgliedern zusammen mit der Einberufung sämtliche InformaƟonen mitzuteilen, die zur 
uneingeschränkten Teilnahme an der Mitgliederversammlung benöƟgt werden. Über die InformaƟo-
nen nach Satz 1 haben Vorstand und Aufsichtsrat gemäß § 28 Buchst. t zu beschließen. Dazu gehören 
insbesondere InformaƟonen über evtl. Zugangsdaten sowie InformaƟonen, auf welche Weise das 
Rede-, Antrags-, AuskunŌs- und SƟmmrecht ausgeübt werden kann. Die InformaƟonen haben insbe-
sondere auch die folgenden Punkte zu enthalten: 
a) In welcher Form und bis zu welchem Zeitpunkt im Rahmen der Erörterungsphase Wahlvorschläge 

für das Amt des Aufsichtsrates bei der GenossenschaŌ eingehen müssen (§ 24 Abs. 5 Satz 6). 
b) In welcher Form und bis zu welchem Zeitpunkt nach Abschluss der Erörterungsphase die SƟmmab-

gabe zu erfolgen hat. 
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c) In welcher Form und bis zu welchem Zeitpunkt im Rahmen der Erörterungsphase Anträge auf ge-
heime AbsƟmmung zu stellen sind. 

d) In welcher Form und bis zu welchem Zeitpunkt Beschlüsse oder Wahlergebnisse verkündet wer-
den. 

e) In welcher Form und bis zu welchem Zeitpunkt gewählte Aufsichtsratsmitglieder ihre Wahlan-
nahme zu erklären haben. 

f) In welcher Form und bis zu welchem Zeitpunkt im Rahmen der Erörterungsphase Anträge zur Be-
schlussfassung über die Verlesung des Prüfungsberichtes nach § 59 GenG zu stellen sind. 

(4) Die Ausübung von SƟmmvollmachten (§ 31 Abs. 3) ist zulässig, wenn zwischen dem Tag, an dem 
die Vollmacht dem Vorstand in schriŌlicher Form nachgewiesen wird, und dem Tag der Mitgliederver-
sammlung (vgl. Abs. 2 Satz 2) ein Zeitraum von mindestens einer Woche liegt. Weder der Tag der Mit-
gliederversammlung noch der Tag, an dem die Vollmacht dem Vorstand in schriŌlicher Form nachge-
wiesen wird, werden mitgerechnet. 
 
§ 33 Einberufung der Mitgliederversammlung  
(1) Die Mitgliederversammlung wird in der Regel vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates einberufen. 
Das gesetzliche Recht des Vorstandes auf Einberufung der Mitgliederversammlung wird dadurch nicht 
berührt.  
(2) Die Einberufung zur Mitgliederversammlung erfolgt unter Angabe der Gegenstände der Tagesord-
nung durch eine MiƩeilung an die Mitglieder in Texƞorm oder durch einmalige Bekanntmachung in 
der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Die Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger 
oder in einem anderen öffentlich zugänglichen elektronischen InformaƟonsmedium genügt nicht. Die 
Einberufung ergeht vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder vom Vorstand, falls dieser die Mitglie-
derversammlung einberuŌ.  
Zwischen dem Tag der Mitgliederversammlung und dem Tag, an dem die MiƩeilung in Texƞorm ge-
mäß Abs. 6 als zugegangen gilt, oder dem Datum des die Bekanntmachung enthaltenden BlaƩes muss 
ein Zeitraum von mindestens zwei Wochen liegen. Weder der Tag der Mitgliederversammlung noch 
der Tag, an dem die MiƩeilung in Texƞorm gemäß Abs. 6 als zugegangen gilt, oder das Datum des die 
Bekanntmachung enthaltenden BlaƩes werden mitgerechnet. 
(3) Die Mitgliederversammlung muss unverzüglich einberufen werden, wenn der zehnte Teil der Mit-
glieder dies in einer in Texƞorm abgegebenen Eingabe unter Anführung des Zwecks und der Gründe 
verlangt. Fordert der zehnte Teil der Mitglieder in gleicher Weise die Beschlussfassung über be-
sƟmmte, zur Zuständigkeit der Mitgliederversammlung gehörende Gegenstände, so müssen diese auf 
die Tagesordnung gesetzt werden.  
(4) Beschlüsse können nur über Gegenstände der Tagesordnung gefasst werden. Nachträglich können 
Anträge auf Beschlussfassung, soweit sie zur Zuständigkeit der Mitgliederversammlung gehören, auf-
genommen werden.  
(5) Gegenstände der Tagesordnung müssen rechtzeiƟg vor der Mitgliederversammlung entsprechend 
Abs. 2 angekündigt werden. Zwischen dem Tag der Mitgliederversammlung und dem Tag an dem die 
MiƩeilung in Texƞorm gemäß Abs. 6 als zugegangen gilt, oder dem Datum des die Bekanntmachung 
enthaltenden BlaƩes muss ein Zeitraum von mindestens einer Woche liegen. Weder der Tag der Mit-
gliederversammlung noch der Tag, an dem die MiƩeilung in Texƞorm gemäß Abs. 6 als zugegangen 
gilt, oder das Datum des die Bekanntmachung enthaltenden BlaƩes werden mitgerechnet. 
Dasselbe gilt für Anträge des Vorstandes oder des Aufsichtsrates. Anträge zur Leitung der Versamm-
lung sowie der in der Mitgliederversammlung gestellte Antrag auf Einberufung einer außerordentli-
chen Mitgliederversammlung brauchen nicht angekündigt zu werden. Über nicht oder nicht fristge-
recht angekündigte Gegenstände können Beschlüsse nur gefasst werden, wenn alle Mitglieder an der 
Versammlung teilnehmen und kein Mitglied der Durchführung der AbsƟmmung widerspricht. 
(6) Erfolgt die Einberufung gem. Abs. 2 oder die Ankündigung gem. Abs. 5 durch MiƩeilung an die 
Mitglieder in Texƞorm, gelten die MiƩeilungen am driƩen Tag nach der Absendung als zugegangen. 
Der Tag der Absendung wird dabei nicht mitgerechnet. 
(7) Soweit §§ 32a bis 32c andere Regelungen vorsehen, gehen diese vor. 
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§ 34 Leitung der Mitgliederversammlung und Beschlussfassung  
(1) Die Leitung der Mitgliederversammlung hat der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder bei seiner 
Verhinderung der stellvertretende Vorsitzende. Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann die 
Leitung der Versammlung beispielsweise auch einem Mitglied des Vorstandes, einem Mitglied des 
Aufsichtsrates oder einem Vertreter des Prüfungsverbandes übertragen werden. Satz 2 gilt nicht für 
Mitgliederversammlungen gemäß § 32c. Der Versammlungsleiter ernennt einen SchriŌführer sowie 
die SƟmmenzähler.  
(2) AbsƟmmungen im Rahmen von Präsenzversammlungen durch die physisch anwesenden Mitglie-
der erfolgen nach Ermessen des Versammlungsleiters durch Handheben oder Aufstehen. Auf Antrag 
kann die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit beschließen, geheim durch SƟmmzeƩel ab-
zusƟmmen. § 32c Abs. 3 Satz 4 Buchst. c bleibt unberührt. 
(3) Bei SƟmmengleichheit gilt ein Antrag – vorbehaltlich der besonderen Regelung bei Wahlen gemäß 
§ 34a Abs. 3 – als abgelehnt.  
 
§ 34a Wahlen zum Aufsichtsrat 
(1) Wahlen zum Aufsichtsrat erfolgen in Abhängigkeit von der Zahl der aufgestellten Kandidaten und 
der Zahl der zu vergebenden Sitze im Wege der Einzelwahl gemäß Abs. 2 oder der Verhältniswahl ge-
mäß Abs. 3. § 24 Abs. 5 ist zu beachten. 
(2) Entspricht die Zahl der aufgestellten Kandidaten der Zahl der zu vergebenden Sitze oder ist die 
Zahl der aufgestellten Kandidaten im Einzelfall geringer als die Zahl der zu vergebenden Sitze, so ist im 
Wege der Einzelwahl über die zu wählenden Kandidaten einzeln aufgrund von Einzelwahlvorschlägen 
abzusƟmmen. In diesem Fall ist den WahlberechƟgten die Möglichkeit zu gewähren, über jeden Kan-
didaten einzeln mit einem ausdrücklichen JA oder NEIN abzusƟmmen. 
Im Fall der Wahl mit digitalen oder schriŌlichen SƟmmzeƩeln ist hierzu für jeden Kandidaten einzeln 
ein SƟmmzeƩel mit einem Feld für eine JA-SƟmme und mit einem Feld für eine NEIN-SƟmme vorzu-
sehen. Gewählt ist ein Kandidat, wenn er mehr JA-SƟmmen als NEIN-SƟmmen 
erhalten hat. Enthaltungen und ungülƟge SƟmmen werden hierbei nicht gezählt. Die AbsƟmmungs-
form (mit oder ohne SƟmmzeƩel) richtet sich nach der Form der Mitgliederversammlung und kann 
wie folgt durchgeführt werden: 
a) Die Einzelwahl im Rahmen von Präsenzversammlungen kann offen - durch Handheben oder Aufste-

hen - oder geheim mit digitalen oder schriŌlichen SƟmmzeƩeln erfolgen. 
b) Bei einer Einzelwahl im Rahmen der digitalen Teilnahme an einer Präsenzversammlung (§ 32a) er-

folgt die AbsƟmmung der digital teilnehmenden Mitglieder mit digitalen SƟmmzeƩeln gemäß den 
nach § 32a Abs. 2 bekannt gegebenen InformaƟonen. Die AbsƟmmung der in Präsenzform teilneh-
menden Mitglieder erfolgt mit digitalen oder schriŌlichen SƟmmzeƩeln. 

c) Bei einer Einzelwahl im Rahmen von digitalen Mitgliederversammlungen (§ 32b) erfolgt die AbsƟm-
mung mit digitalen SƟmmzeƩeln gemäß den nach § 32b Abs. 2 bekanntgegebenen InformaƟonen. 

(3) Lassen sich mehr Kandidaten aufstellen, als Sitze zu vergeben sind, so ist im Wege der Verhältnis-
wahl geheim aufgrund von SƟmmzeƩeln abzusƟmmen. Es werden dabei alle Kandidaten auf einem 
SƟmmzeƩel aufgelistet. Gebundene Listenvorschläge, die nur insgesamt angenommen oder abge-
lehnt werden dürfen, sind unzulässig. Für jeden Kandidaten steht auf dem digitalen oder schriŌlichen 
SƟmmzeƩel ausschließlich ein Feld für die JA-SƟmme zur Verfügung. Der WahlberechƟgte entschei-
det sich auf seinem SƟmmzeƩel durch Ankreuzen der JA-SƟmme für die Kandidaten, die er wählen 
will. Jeder WahlberechƟgte hat so viele SƟmmen, wie Aufsichtsratsmitglieder zu wählen sind. Ge-
wählt sind diejenigen Kandidaten, die die meisten der insgesamt abgegebenen gülƟgen SƟmmen er-
halten haben. Bei SƟmmengleichheit entscheidet das durch den Versammlungsleiter zu ziehende Los. 
Der Gewählte hat unverzüglich zu erklären, ob er die Wahl annimmt. Die Erklärung kann auch schon 
vor der Wahl vorsorglich erfolgen. Die AbsƟmmungsform (digitale oder schriŌliche SƟmmzeƩel) rich-
tet sich nach der Form der Mitgliederversammlung und kann wie folgt durchgeführt werden: 
a) Bei einer Verhältniswahl im Rahmen einer Präsenzversammlung erfolgt die AbsƟmmung mit digita-

len oder schriŌlichen SƟmmzeƩeln. 
b) Bei einer Verhältniswahl im Rahmen der digitalen Teilnahme an einer Präsenzversammlung (§ 32a) 

erfolgt die AbsƟmmung der digital teilnehmenden Mitglieder mit digitalen SƟmmzeƩeln gemäß 
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den nach § 32a Abs. 2 bekannt gegebenen InformaƟonen. Die AbsƟmmung der in Präsenzform 
teilnehmenden Mitglieder erfolgt mit digitalen oder schriŌlichen SƟmmzeƩeln. 

c) Bei einer Verhältniswahl im Rahmen einer digitalen Mitgliederversammlung (§ 32b) erfolgt die Ab-
sƟmmung mit digitalen SƟmmzeƩeln gemäß den nach § 32b Abs. 2 bekannt-gegebenen InformaƟ-
onen. 

d) Bei einer Verhältniswahl im Rahmen einer Mitgliederversammlung im digitalen und/oder schriŌli-
chen Verfahren (§ 32c) erfolgt die AbsƟmmung mit digitalen oder schriŌlichen SƟmmzeƩeln ge-
mäß den nach § 32c Abs. 3 Satz 4 Buchst. b bekannt gegebenen InformaƟonen. Die AbsƟmmung 
der in Präsenzform teilnehmenden Mitglieder erfolgt mit digitalen oder schriŌlichen SƟmmzeƩeln. 

 
§ 34b NiederschriŌ 
(1) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine NiederschriŌ anzuferƟgen. Sie soll den 
Ort der Versammlung und den Tag oder Zeitraum der Versammlung, den Namen des Versammlungs-
leiters sowie Art und Ergebnis der AbsƟmmung und die Feststellung des Versammlungsleiters über 
die Beschlussfassung enthalten. In den Fällen des § 32b und § 32c gilt der Sitz der GenossenschaŌ als 
Ort der Versammlung. Bei Wahlen sind die Namen der vorgeschlagenen Personen und die Zahl der 
auf sie enƞallenden SƟmmen anzugeben. Eine Auĩewahrung der SƟmmzeƩel ist nicht erforderlich. 
Die NiederschriŌ ist vom Versammlungsleiter und mindestens einem anwesenden an der Versamm-
lung teilnehmenden Mitglied des Vorstandes 
zu unterschreiben. Die Belege über die Einberufung sind als Anlagen beizufügen. 
(2) Wird eine Satzungsänderung beschlossen, die die Erhöhung des GeschäŌsanteils, die Einführung 
oder Erweiterung der Pflichtbeteiligung mit weiteren Anteilen, die Einführung oder Erweiterung der 
Nachschusspflicht, die Verlängerung der Kündigungsfrist über zwei Jahre 
hinaus, ferner die Fälle des § 16 Abs. 3 GenG oder eine wesentliche Änderung des Gegenstandes des 
Unternehmens betriŏ oder wird die Fortsetzung der GenossenschaŌ nach § 117 GenG beschlossen, 
so ist der NiederschriŌ ein Verzeichnis der erschienenen oder vertretenen 
Mitglieder mit Vermerk der SƟmmenzahl beizufügen. 
(3) Wird die Mitgliederversammlung gemäß § 32a, § 32b oder § 32c durchgeführt, ist der Nieder-
schriŌ zusätzlich ein Verzeichnis über die an der Versammlung mitwirkenden Mitglieder beizufügen 
und darin die Art der SƟmmabgabe zu vermerken. 
(4) Jedem Mitglied ist die Einsicht in die NiederschriŌ zu gestaƩen. Die NiederschriŌ ist von der Ge-
nossenschaŌ aufzubewahren. 
 
§ 35 Zuständigkeit der Mitgliederversammlung  
(1) Die Mitgliederversammlung beschließt, über die im GenossenschaŌsgesetz und in dieser Satzung 
bezeichneten Angelegenheiten, insbesondere über  
a) Änderung der Satzung,  
b) Feststellung des Jahresabschlusses (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang),  
c) die Verwendung des Bilanzgewinnes, 
d) die Deckung des Bilanzverlustes,  
e) die Verwendung der gesetzlichen Rücklage zum Zwecke der Verlustdeckung,  
f) Entlastung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, 
g) Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates sowie Festsetzung einer Vergütung, 
h) Widerruf der Bestellung von Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates, 
i) fristlose Kündigung des Anstellungsvertrages von Vorstandsmitgliedern,  
j) Ausschluss von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern aus der GenossenschaŌ gemäß § 11 Abs. 7, 
k) die Führung von Prozessen gegen im Amt befindliche und ausgeschiedene Vorstands- und Auf-

sichtsratsmitglieder wegen ihrer Organstellung, 
l) Festsetzung der Beschränkungen bei der Kreditgewährung gemäß § 49 GenG, 
m) die Umwandlung der GenossenschaŌ durch Verschmelzung, Spaltung oder Formwechsel, 
n) die Auflösung der GenossenschaŌ, 
o) die ZusƟmmung zu einer Wahlordnung für die Wahl von Vertretern zur Vertreterversammlung.  
(2) Die Mitgliederversammlung berät über 
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a) den Bericht des Vorstandes, 
b) den Bericht des Aufsichtsrates, 
c) den Bericht über die gesetzliche Prüfung gemäß § 59 GenG; gegebenenfalls beschließt die Mitglie-

derversammlung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichtes. 
 
§ 36 Mehrheitserfordernisse 
(1) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit der Mehrheit der abgegebenen SƟmmen 
gefasst, soweit nicht durch Gesetz oder Satzung eine größere Mehrheit oder weitere Erfordernisse 
besƟmmt sind.  
(2) Beschlüsse der Mitgliederversammlung über  
a) die Änderung der Satzung, 
b) die Umwandlung der GenossenschaŌ durch Verschmelzung, Spaltung oder Formwechsel,  
c) den Widerruf der Bestellung und die fristlose Kündigung von Vorstandsmitgliedern sowie die Abbe-

rufung von Aufsichtsratsmitgliedern,  
d) die Auflösung der GenossenschaŌ, bedürfen zu ihrer GülƟgkeit einer Mehrheit von drei Vierteln 

der abgegebenen SƟmmen.  
(3) Beschlüsse über die Auflösung gemäß Abs. 2 Buchst. d können nur gefasst werden, wenn mindes-
tens die HälŌe aller Mitglieder an der Beschlussfassung mitgewirkt hat oder bei der Beschlussfassung 
vertreten wurde. Triŏ das nicht zu, so ist erneut unter Wahrung der Einladungsfrist nach höchstens 
vier Wochen eine weitere Mitgliederversammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der 
an der Beschlussfassung mitwirkenden oder vertretenen Mitglieder mit einer Mehrheit von drei Vier-
teln der abgegebenen SƟmmen die entsprechenden Beschlüsse fassen kann. Hierauf ist in der Einla-
dung ausdrücklich hinzuweisen.  
(4) Beschlüsse, durch die eine Verpflichtung der Mitglieder zur Inanspruchnahme von Einrichtungen 
oder anderen Leistungen der GenossenschaŌ oder zur Leistung von Sachen oder Diensten eingeführt 
oder erweitert wird, bedürfen einer Mehrheit von mindestens neun Zehnteln der abgegebenen SƟm-
men. 
 
§ 37 AuskunŌsrecht 
(1) Jedem Mitglied ist auf Verlangen in der Mitgliederversammlung vom Vorstand oder Aufsichtsrat 
AuskunŌ über Angelegenheiten der GenossenschaŌ zu geben, soweit das zur sachgemäßen Beurtei-
lung des Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist. Die AuskunŌ hat den Grundsätzen einer 
gewissenhaŌen und getreuen RechenschaŌ zu entsprechen.  
(2) Die AuskunŌ darf verweigert werden, soweit  
a) die Erteilung der AuskunŌ nach vernünŌiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Genos-

senschaŌ einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen,  
b) die Erteilung der AuskunŌ straĩar wäre oder eine gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche 

Geheimhaltungspflicht verletzt würde,  
c) das AuskunŌsverlangen die persönlichen oder geschäŌlichen Verhältnisse eines DriƩen betriŏ,  
d) es sich um arbeitsvertragliche Vereinbarungen mit Vorstandsmitgliedern oder Mitarbeitern der Ge-

nossenschaŌ handelt,  
e) die Verlesung von SchriŌstücken zu einer unzumutbaren Verlängerung der Mitgliederversammlung 

führen würde.  
(3) Wird einem Mitglied eine AuskunŌ verweigert, so kann es verlangen, dass die Frage und der 
Grund, aus dem die AuskunŌ verweigert worden ist, in die NiederschriŌ aufgenommen werden. 
 
 
VII. Rechnungslegung 
 
§ 38 GeschäŌsjahr und Aufstellung des Jahresabschlusses  
(1) Das GeschäŌsjahr läuŌ vom 1.1. bis zum 31.12. Das erste GeschäŌsjahr läuŌ vom Tage des ersten 
buchungspflichƟgen GeschäŌsvorfalls bis 31.12.2020.  
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(2) Der Vorstand hat dafür zu sorgen, dass das Rechnungswesen und die BetriebsorganisaƟon die Er-
füllung der Aufgaben der GenossenschaŌ gewährleisten.  
(3) Der Vorstand hat nach Ablauf eines jeden GeschäŌsjahres einen Jahresabschluss (Bilanz und Ge-
winn- und Verlustrechnung und einen Anhang) aufzustellen. Der Jahresabschluss muss den gesetzli-
chen VorschriŌen über die Bewertung sowie den gesetzlichen VorschriŌen über die Gliederung der 
Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen. Die vorgeschriebenen FormbläƩer sind an-
zuwenden.  
(4) Der Jahresabschluss ist mit dem Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns oder zur Deckung 
eines Bilanzverlustes unverzüglich nach Aufstellung dem Aufsichtsrat zur Prüfung vorzulegen und so-
dann mit den Bemerkungen des Aufsichtsrates der Mitgliederversammlung zuzuleiten. 
 
§ 39 Vorbereitung der Beschlussfassung über den Jahresabschluss  
(1) Der durch den Aufsichtsrat geprüŌe Jahresabschluss (Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung, 
Anhang) des Vorstandes sowie der Bericht des Aufsichtsrates sind spätestens eine Woche vor der Mit-
gliederversammlung in der GeschäŌsstelle der GenossenschaŌ zur Einsicht der Mitglieder auszulegen 
oder ihnen sonst zur Kenntnis zu bringen.  
(2) Der Mitgliederversammlung ist neben dem Jahresabschluss auch der Vorschlag zur Verwendung 
des Bilanzgewinns oder zur Deckung eines Bilanzverlustes zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
VIII. Rücklagen, Gewinnverteilung und Verlustdeckung 
 
§ 40 Rücklagen 
(1) Es ist eine gesetzliche Rücklage zu bilden. Sie ist ausschließlich zur Deckung eines aus der Bilanz 
sich ergebenden Verlustes besƟmmt.  
(2) Der gesetzlichen Rücklage sind mindestens 10 % des Jahresüberschusses abzüglich eines Verlust-
vortrages zuzuweisen, bis die gesetzliche Rücklage 100 % der GeschäŌsguthaben erreicht hat. Die ge-
setzliche Rücklage ist bei der Aufstellung der Bilanz zu bilden.  
(3) Der Vorstand darf gemäß § 28 Buchst. p mit ZusƟmmung des Aufsichtsrates bei der Aufstellung 
des Jahresabschlusses bis maximal 50 % des Jahresüberschusses verbindlich in die Ergebnisrücklagen 
einstellen (vgl. § 20 Satz 2 GenG). 
(4)  Im Übrigen können gemäß § 28 Buchst. n mit ZusƟmmung des Aufsichtsrates bei der Aufstellung 
des Jahresabschlusses andere Ergebnisrücklagen gebildet werden, über die der Mitgliederversamm-
lung vor der Feststellung des Jahresabschlusses gesondert zu berichten ist (§ 25 Abs. 5). 
 
§ 41 Gewinnverwendung  
(1) Der Bilanzgewinn kann unter die Mitglieder als Gewinnanteil verteilt werden; er kann zur Bildung 
von anderen Ergebnisrücklagen verwandt werden.  
(2) Der Gewinnanteil soll 4 % des GeschäŌsguthabens nicht übersteigen.  
(3) Die Verteilung als Gewinnanteil erfolgt nach dem Verhältnis der GeschäŌsguthaben bei Beginn 
des GeschäŌsjahres, für das der Jahresabschluss aufgestellt ist.  
(4) Solange ein GeschäŌsanteil nicht voll erreicht ist, wird der Gewinnanteil nicht ausgezahlt, sondern 
dem GeschäŌsguthaben zugeschrieben. Das gilt auch, wenn das GeschäŌsguthaben zur Deckung ei-
nes Verlustes vermindert worden ist. 
(5) Die GeschäŌsguthaben invesƟerender Mitglieder werden unabhängig von Abs. 1 mit mindestens 
0,5% p.a. verzinst. §21a GenG ist zu beachten. 
 
§ 42 Verlustdeckung 
Wird ein Bilanzverlust ausgewiesen, so hat die Mitgliederversammlung über die Verlustdeckung zu 
beschließen, insbesondere darüber, in welchem Umfange der Verlust durch Verminderung der Ge-
schäŌsguthaben oder Heranziehung der gesetzlichen Rücklage zu beseiƟgen ist. Werden die Ge-
schäŌsguthaben zur Verlustdeckung herangezogen, so wird der Verlustanteil nicht nach den 
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vorhandenen GeschäŌsguthaben, sondern nach dem Verhältnis der satzungsmäßigen Pflichtzahlun-
gen bei Beginn des GeschäŌsjahres, für das der Jahresabschluss aufgestellt ist, berechnet, auch wenn 
diese noch rückständig sind. 
 
 
 
IX. Bekanntmachungen 
 
§ 43 Bekanntmachungen 
(1) Bekanntmachungen werden unter der Firma der GenossenschaŌ veröffentlicht; sie sind gemäß     
§ 22 Abs. 2 und 3 zu unterzeichnen. Bekanntmachungen des Aufsichtsrates werden unter Nennung 
des Aufsichtsrates vom Vorsitzenden und bei Verhinderung von seinem Stellvertreter unterzeichnet.  
(2) Bekanntmachungen, die gemäß Gesetz oder Satzung in einem öffentlichen BlaƩ zu erfolgen ha-
ben, werden im Internet veröffentlicht. Die Einladung zur Mitgliederversammlung und die Ankündi-
gung von Gegenständen der Tagesordnung haben nach § 33 Abs. 2 zu erfolgen. Satz 1 gilt nicht für die 
offenlegungspflichƟgen Unterlagen der Rechnungslegung; diese werden im elektronischen Bundesan-
zeiger veröffentlicht. Alle anderen Bekanntmachungen erfolgen in Texƞorm oder im Internet unter 
der Adresse der GenossenschaŌ. 
 
 
 
X. Prüfung der GenossenschaŌ, Prüfungsverband 
 
§ 44 Prüfung 
(1) Zwecks Feststellung der wirtschaŌlichen Verhältnisse und der Ordnungsmäßigkeit der GeschäŌs-
führung sind die Einrichtungen, die Vermögenslage sowie die GeschäŌsführung der GenossenschaŌ 
für jedes GeschäŌsjahr zu prüfen.  
(2) Im Rahmen der Prüfung nach Abs. 1 ist, falls die Größenkriterien des § 53 Abs. 2 GenG überschrit-
ten werden, der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung zu prüfen.  
(3) Unterschreitet die GenossenschaŌ die Größenkriterien des § 53 Abs. 2 GenG, kann der Vorstand 
den Prüfungsverband beauŌragen, die Prüfung nach Abs. 1 um die Prüfungsgegenstände des Abs. 2 
zu erweitern. Hiervon unberührt bleibt das Recht des Aufsichtsrates, die erweiterte Prüfung in Erfül-
lung seiner Aufgaben nach § 38 GenG zu veranlassen.  
(4) Soweit die GenossenschaŌ Prüfungspflichten aus der Makler- und Bauträgerverordnung treffen, 
ist auch diese Prüfung durchzuführen.  
(5) Die GenossenschaŌ ist Mitglied im Verband der Wohnungs- und ImmobilienwirtschaŌ in Nieder-
sachsen und Bremen e.V., Hannover. 
Sie wird von diesem Prüfungsverband geprüŌ. Der Name und Sitz dieses Prüfungsverbandes ist auf 
der Internetseite oder in Ermangelung einer solchen auf den GeschäŌsbriefen anzugeben. 
(6) Der Vorstand der GenossenschaŌ ist verpflichtet, die Prüfung sorgfälƟg vorzubereiten. Er hat den 
Prüfern alle Unterlagen und geforderten AuŅlärungen zu geben, die für die Durchführung der Prü-
fung benöƟgt werden.  
(7) Der Vorstand der GenossenschaŌ hat dem Prüfungsverband den durch die Mitgliederversamm-
lung festgestellten Jahresabschluss unverzüglich mit den Bemerkungen des Aufsichtsrates sowie des-
sen Bericht einzureichen.  
(8) Über das Ergebnis der Prüfung haben Vorstand und Aufsichtsrat in gemeinsamer Sitzung unver-
züglich nach Eingang des Prüfungsberichtes zu beraten. Der Prüfungsverband ist berechƟgt, an der 
Sitzung teilzunehmen. Die Organe der GenossenschaŌ sind verpflichtet, den Beanstandungen und 
Auflagen des Prüfungsverbandes nachzukommen. 
(9) Der Prüfungsverband ist berechƟgt, an den Mitgliederversammlungen der GenossenschaŌ teilzu-
nehmen und darin jederzeit das Wort zu ergreifen. Er ist daher zu allen Mitgliederversammlungen 
fristgerecht gemäß § 33 einzuladen. 
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XI. Auflösung und Abwicklung 
 
§ 45 Auflösung 
(1) Die GenossenschaŌ wird aufgelöst  
a) durch Beschluss der Mitgliederversammlung, 
b) durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens, 
c) durch Beschluss des Gerichts, wenn die Zahl der Mitglieder weniger als drei beträgt, 
d) durch die übrigen im GenossenschaŌsgesetz genannten Fälle. 
(2) Verbleibt bei der Abwicklung ein über die GeschäŌsanteile hinausgehendes Restvermögen, so ist 
dieses nach Beschluss der Mitgliederversammlung für kirchliche oder karitaƟve Zwecke im Sinne des 
Gemeinnützigkeitsrechtes zu verwenden. BegünsƟgt werden können nur Einrichtungen, die der ACK – 
ArbeitsgemeinschaŌ christlicher Kirchen in Deutschland e.V. oder ihrem Rechtsnachfolger, ersatz-
weise der Deutschen Evangelischen Allianz, angehören, möglichst in Hannover. 
(3) Für die Abwicklung sind darüber hinaus die BesƟmmungen des GenossenschaŌsgesetzes maßge-
bend.  
 
 
Die Satzung der GenossenschaŌ wurde in der Gründungsversammlung vom 07.12.2019 beschlossen.  
Die GenossenschaŌ ist am 27.08.2020 beim GenossenschaŌsregister des Amtsgerichtes Hannover 
unter der Nr. GnR 200020 eingetragen worden. Mit heuƟgem Datum wird diese Satzung in der vorlie-
genden, geänderten Fassung neu beschlossen. 
 
 
 
Hannover, 13.04.2024 
 
UnterschriŌen des Vorstandes 
 
gez. Udo Laux  gez. Peter Lohmann  gez. Volker Radzuweit 
 
 
UnterschriŌen des Aufsichtsrates 
 
gez. Ruth Janßen gez. Hendrik Lehmann gez. Uwe Paschke   gez. Hans-Peter Borcholt  
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Anlage 1: Schiedsvertrag der  
SozialgenossenschaŌ Wohn- und Lebensprojekt Kronsberger Höfe eG 

 

 

Schiedsvertrag gemäß § 16 Abs. 5 der GenossenschaŌssatzung  
SozialgenossenschaŌ Wohn- und Lebensprojekt Kronsberger Höfe eG, Vorstandsvorsitzender, vorstand@kronsbergerhoefe.de 

 
§ 1 Schiedsklausel  
Alle StreiƟgkeiten aus dem MitgliedschaŌsverhältnis zwischen GenossenschaŌsmitgliedern und der 
GenossenschaŌ, zwischen GenossenschaŌsmitgliedern und Organen der GenossenschaŌ sowie von 
Organen untereinander und GenossenschaŌsmitgliedern untereinander werden unter Ausschluss der 
ordentlichen Gerichte durch das nachfolgend bezeichnete Schiedsgericht endgülƟg entschieden. Aus-
genommen sind diejenigen Entscheidungen, die von Gesetzes wegen einem Schiedsgericht nicht zur 
Entscheidung zugewiesen werden können.  

§ 2 Zuständigkeit  
Das Schiedsgericht ist insbesondere zuständig für die Entscheidung von RechtsstreiƟgkeiten aus der 
Satzung, beispielsweise um SƟmmrechte, Mitwirkungsrechte, Sonderrechte von GenossenschaŌsmit-
gliedern, Ansprüche von GenossenschaŌsmitgliedern auf Aufwandsentschädigung, Ansprüche der 
GenossenschaŌ oder von Mitgliedern auf Anteils- oder BeitriƩszahlung gegen Mitglieder und um den 
Erwerb oder den Verlust der MitgliedschaŌ. Das Schiedsgericht ist ebenfalls zuständig für Gestal-
tungsklagen von Mitgliedern sowie StreiƟgkeiten über Wirksamkeit und Auslegung dieses Schiedsver-
trages.  

§ 3 Zusammensetzung des Schiedsgerichts  
Das Schiedsgericht besteht aus zwei Beisitzern und einem Vorsitzenden. Die Beisitzer müssen Genos-
senschaŌsmitglieder sein. Sie sollen an der zur Verhandlung stehenden Streitsache nicht unmiƩelbar 
oder miƩelbar beteiligt sein. Der Vorsitzende muss die Befähigung zum Richteramt haben.  

§ 4 Benennung des Vorsitzenden  
Der Vorsitzende wird von der Generalversammlung mit einer Mehrheit von 3/4 der anwesenden Ge-
nossenschaŌsmitglieder gewählt. Die Generalversammlung kann jederzeit mit gleicher Mehrheit ei-
nen neuen Vorsitzenden besƟmmen. VorschlagsberechƟgt ist jedes Mitglied der GenossenschaŌ.  

§ 5 Benennung der Beisitzer  
Jede Partei benennt einen Beisitzer. Die das Verfahren betreibende Partei teilt der Gegenpartei 
schriŌlich mit Zustellnachweis die Benennung ihres Beisitzers unter Darlegung ihres Anspruches mit 
und fordert sie auf, binnen zwei Wochen ihren Beisitzer zu benennen. Kommt die Gegenpartei dieser 
Aufforderung nicht fristgerecht nach, so findet die Regelung des § 1035 (3) ZPO Anwendung.  

§ 6 Wegfall eines Beisitzers oder des Vorsitzenden  
Fällt ein Beisitzer weg, so ernennt die Partei, die ihn ernannt haƩe, binnen einem Monat einen neuen 
Beisitzer und teilt dies der Gegenpartei schriŌlich mit Zustellnachweis mit. Kommt die Partei dieser 
Verpflichtung nicht nach, gilt § 1035 (3) ZPO. Fällt der Vorsitzende weg, gilt § 4 dieser Vereinbarung 
entsprechend.  

§ 7 Sitz des Schiedsgerichts  
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Das Schiedsgericht hat seine GeschäŌsstelle am Wohnsitz des Vorsitzenden. Das für den Sitz der Ge-
nossenschaŌ örtlich zuständige Oberlandesgericht ist das zuständige Gericht gem. § 1062 ZPO. 

§ 8 Verfahrensrecht  
Das Schiedsgericht triŏ seine Entscheidungen auf der Grundlage der gesetzlichen und statutarischen 
VorschriŌen und der vertraglichen BesƟmmungen. Dabei soll es berechƟgt sein, etwaige Lücken der 
GenossenschaŌssatzung nach dessen Sinn und Zweck selbst auszufüllen. Das Schiedsgericht verfährt 
nach § 1042 ZPO. Im Übrigen gestaltet es das Verfahren nach freiem Ermessen.  

§ 9 Stellung und Aufgaben des Vorsitzenden  
Der Vorsitzende teilt den Parteien schriŌlich die KonsƟtuierung des Schiedsgerichts mit und fordert 
die klagende Partei auf, die KlageschriŌ bei dem Vorsitzenden des Schiedsgerichts einzureichen. Die 
KlageschriŌ ist der beklagten Partei zu übermiƩeln mit der Aufforderung zur Rückäußerung. Die fol-
genden SchriŌsätze sind jeweils der Gegenpartei zu übermiƩeln. Äußerungsfristen werden vom Vor-
sitzenden besƟmmt. Dem Vorsitzenden obliegt die Vorbereitung und Durchführung des Verfahrens. 
Er setzt Termine nach Rücksprache mit den Parteien bzw. deren benannten Vertretern an, lädt sie in 
Texƞorm zur mündlichen Verhandlung, zieht, soweit erforderlich, einen Protokollführer hinzu, leitet 
die mündliche Verhandlung und die AbsƟmmung innerhalb des Schiedsgerichts und verfasst den 
Schiedsspruch schriŌlich mit Gründen. 

§ 10 Schiedsvergleich  
Das Schiedsgericht soll vor Erlass des Schiedsspruchs stets den Versuch machen, einen Vergleich zwi-
schen den streitenden Parteien herbeizuführen. Ein Vergleich ist von den Mitgliedern des Schiedsge-
richts und den Parteien zu unterschreiben. Den Parteien ist eine AusferƟgung des Schiedsvergleichs 
zuzustellen.  

§ 11 Schiedsspruch  
Der Schiedsspruch soll aufgrund mündlicher Verhandlungen erlassen werden, jedoch kann das 
Schiedsgericht davon absehen, wenn es zu der Feststellung gelangt ist, dass die Parteien schriŌsätz-
lich den Streitstoff hinreichend dargelegt haben. Der Schiedsspruch ist zu begründen und von den 
Mitgliedern des Schiedsgerichts zu unterzeichnen. Den Parteien ist eine AusferƟgung des Schieds-
spruchs zuzustellen. Soweit die Parteien sich dem Schiedsspruch nicht freiwillig unterwerfen, ist der 
Schiedsspruch unter Befreiung der Beurkundung der Zustellung auf der GeschäŌsstelle des zuständi-
gen Gerichts nach § 7 niederzulegen.  

§ 12 Kosten des Verfahrens  
Der Vorsitzende erhält für seine TäƟgkeit ein angemessenes Honorar. Die Beisitzer üben ihr Amt eh-
renamtlich aus. Sie haben lediglich Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen. Über die Kostentragungs-
pflicht entscheidet das Schiedsgericht gem. § 91ff ZPO. Den Wert des Streitgegenstandes setzt das 
Schiedsgericht durch Beschluss fest. Das Schiedsgericht setzt im Tenor des Schiedsspruchs die von der 
unterliegenden Partei an die obsiegende Partei zu erstaƩenden Kosten ziffernmäßig fest. Anwaltskos-
ten und Auslagen werden den Parteien nicht erstaƩet.  

 

Hiermit erkennt der / die Unterzeichnenden den vorliegenden Schiedsvertrag als verbindlich an:  

Hannover, den 

 

_____________________________  _________________________________ 

      (Mitglied; Name, Vorname)   (für den Vorstand der SG L.-u.W. KH eG) 
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